
 

Stadtverwaltung 

Bad Kreuznach 

Hauptamt 

27.03.2017 

 

Einladung 
 

Zu einer Sitzung des Haupt- und Personalausschusses laden wir für 

 

 

Montag, den 03.04.2017 
um 17:30 Uhr 

 

in den Sitzungssaal des Verwaltungsgebäudes Brückes 1 ein. 

 

Sollten Sie an der Sitzung nicht teilnehmen können, bitten wir die Einladung Ihrer 

Vertreterin/Ihrem Vertreter zu übergeben. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
Dr. Heike Kaster-Meurer 

Oberbürgermeisterin 
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Stadtverwaltung Bad Kreuznach Beschlussvorlage 
 

x öffentlich  nichtöffentlich 

 

 
Amt/Aktenzeichen Datum Drucksache Nr. (ggf. Nachträge) 

Rechtsamt 22.03.2017 2017/094 

Beratungsfolge Sitzungstermin 

Hauptausschuss 03.04.2017 

  

  

  

  

 
Neufassung der Friedhofssatzung 
 
Beschlussvorschlag 

 
Der Hauptausschuss empfiehlt dem Stadtrat, den als Anlage beigefügten Entwurf der Fried-
hofssatzung als Satzung zu beschließen. 
 

 
Beratung/Beratungsergebnis 

Gremium Sitzung am TOP 

Hauptausschuss   

Beratung 

 
 
 
 
 
 

 
Beratungsergebnis 

   Mit Ja Nein Enthaltung  Laut Be-  Abweichen- 

   Stimmen-     schluss-  der Beschluss 

 Einstimmig  mehrheit     vorschlag  (Rückseite) 

Beschlussausfertigungen an: 

 

 

 

 



Problembeschreibung/Begründung 

Die Neufassung der Friedhofssatzung stand unter der Prämisse, sowohl Anpassungen an aktu-
elle Rechtsprechung und Gesetzgebung als auch an tatsächliche Gegebenheiten vorzunehmen 
und die Satzung insgesamt zu verschlanken. 
Die Neufassung der Satzung enthält daher nur noch 32 statt bisher 38 Paragraphen. 
 
Nicht praxisrelevante Regelungen waren z.B. die Bestimmungen über Distrikte mit zusätzlichen 
Gestaltungsvorschriften (§§ 19 und 22 der bisherigen Satzung), da es tatsächlich keine sol-
chen Distrikte auf den Friedhöfen der Stadt Bad Kreuznach gibt; die entsprechenden Bestim-
mungen konnten somit ersatzlos gestrichen werden. 
Zur Verschlankung der Satzung wurden zudem Regelungen gestrichen, die bereits im Bestat-
tungsgesetz enthalten sind, wie etwa die Bestimmungen des § 4 der bisherigen Satzung, die 
sich auch aus § 7 des Bestattungsgesetzes ergeben.  
Ebenso wurden Bestimmungen gestrichen, die sich bereits aufgrund anderer Gesetze ergeben, 
wie z.B. § 12 Abs. 1 der bisherigen Satzung zum Verbot der Störung der Totenruhe (Straftat-
bestand nach § 168 Strafgesetzbuch). 
Die in der bisherigen Satzung an mehreren Stellen enthaltenen Ausnahmeregelungen (z.B. § 3 
Abs. 3, § 8 Abs. 4 S. 1 u.a.) wurden in einer Generalklausel (§ 27 der Neufassung) zusam-
mengefasst. 
 
In Anpassung an Rechtsprechung und Gesetzgebung haben beispielsweise die Regelungen zur 
gewerblichen Tätigkeit auf dem Friedhof eine Änderung erfahren. Im Hinblick auf die Richtlinie 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12.12.2006 über Dienstleistungen im Bin-
nenmarkt wurde der Genehmigungsvorbehalt durch eine Anzeigepflicht ersetzt, um den Anfor-
derungen der Dienstleistungsrichtlinie Rechnung zu tragen (§ 7 der bisherigen Satzung, § 5 der 
Neufassung).  
 
Um den tatsächlichen Gegebenheiten und der Handhabung in der Praxis zu entsprechen, wur-
den in die Neufassung die neuen Formen der Bestattung als Sondergrabstätten eingearbeitet  
(§ 16 der Neufassung). Hierzu zählen insbesondere die Baumfeldgrabstätten und die Rasen-
feldgrabstätten.  
 
Zudem soll es künftig ermöglicht werden, Ausnahmen vom Sargzwang zuzulassen, soweit dies 
aus religiösen Gründen erforderlich ist (§ 7 Abs. 3 der Neufassung).  
 
Bei der Synopse wurden die inhaltlichen Regelungen soweit möglich einander unmittelbar ge-
genübergestellt. Da sich insgesamt in der Satzung durch Streichungen und Komprimierungen 
deutliche Verschiebungen ergeben haben, wurde sich bei der Hervorhebung der Änderungspas-
sagen nur auf die wesentlichen Änderungen beschränkt.   
 
 
 
 
 
Sichtvermerke der Dezernenten: Sichtvermerk der 

Oberbürgermeisterin: 
Sichtvermerke: 
Rechtsamt: 
 
 
 
Kämmereiamt: 
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F R I E D H O F S S A T Z U N G  
 

der Stadt Bad Kreuznach vom 08.05.95 in 
der Fassung der Änderungssatzungen 
vom 22.04.1996 und 18.12.2014 

 
 
Aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung 
für Rheinland-Pfalz (GemO) in der Fassung 
vom 31.01.94 (GVBl. S. 153) in Verbin-
dung mit § 6 Abs. 1 Satz 1 des Landesge-
setzes über das Friedhofs- und Bestat-
tungswesen (Bestattungsgesetz - BestG - 
vom 04.03.83 (GVBl. S. 69) hat der 
Stadtrat der Stadt Bad Kreuznach in seiner 
Sitzung am 18.04.96 folgende Satzung 
beschlossen: 
 

 
 
 
I. 

Allgemeine Vorschriften 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
(1) Diese Friedhofssatzung gilt für folgen-
de im Gebiet der Stadt Bad Kreuznach ge-
legenen und von ihr verwalteten Friedhöfe: 
 
a) Friedhof im Ortsbezirk Bosenheim, 
b) Friedhof im Ortsbezirk Ippesheim, 
c) Friedhof im Ortsbezirk Planig, 
d) Friedhof im Ortsbezirk Winzenheim, 
e) Hauptfriedhof Mannheimer Straße. 
f) Friedhof im Ortsbezirk Bad Münster am 

Stein 
g) Friedhof im Ortsbezirk Ebernburg 
 

 
 
 
 
 
 
 

F R I E D H O F S S A T Z U N G  
 

der Stadt Bad Kreuznach vom 
XX.XX.XXXX 

 
 
Aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung 
für Rheinland-Pfalz (GemO) in der Fassung 
vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt 
geändert durch Artikel 7 des Gesetzes 
vom 02.03.2017 (GVBl. S. 21), in Verbin-
dung mit § 6 Abs. 1 Satz 1 des Landesge-
setzes über das Friedhofs- und Bestat-
tungswesen (Bestattungsgesetz -BestG-) 
vom 04.03.1983 (GVBl. S. 69), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 19.12.2014 (GVBl. S. 301), hat der 
Stadtrat der Stadt Bad Kreuznach in seiner 
Sitzung am XX.XX.XXXX folgende Sat-
zung beschlossen: 
 

 
I. 

Allgemeine Vorschriften 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
(1) Die Friedhofssatzung gilt für die Fried-
höfe der Stadt Bad Kreuznach. 
 
(2) Das Stadtgebiet wird in folgende Be-
stattungsbezirke eingeteilt: 
 
a) Ortsbezirk Bosenheim für den Friedhof 

Bosenheim, 
b) Ortsbezirk Ippesheim für den Friedhof 

Ippesheim, 
c) Ortsbezirk Planig für den Friedhof Pla-

nig, 
d) Ortsbezirk Winzenheim für den Friedhof 

Winzenheim, 
e) Ortsbezirk Bad Münster am Stein für 

den Friedhof Bad Münster am Stein, 
f) Ortsbezirk Ebernburg für den Friedhof 

Ebernburg, 
g) übriges Stadtgebiet für den Hauptfried-
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§ 2 

Friedhofszweck 
 
(1) Die Friedhöfe sind nicht rechtsfähige 
Anstalten der Stadt Bad Kreuznach. 
 
(2) Sie dienen der Bestattung aller Perso-
nen, die bei ihrem Ableben in der Stadt 
Bad Kreuznach gewohnt haben oder ein 
Recht auf Bestattung in einer bestimmten 
Grabstätte besaßen. Die Bestattung ande-
rer Personen bedarf der vorherigen Zu-
stimmung der Stadtverwaltung. 
 

 
 
 
 
 
 

§ 3 
Bestattungsbezirke 

 
(1) Das Stadtgebiet wird in folgende Be-
stattungsbezirke eingeteilt: 
 
a) Ortsbezirk Bosenheim, 
b) Ortsbezirk Ippesheim, 
c) Ortsbezirk Planig, 
d) Ortsbezirk Winzenheim, 

hof. 
 
(3) Die Verstorbenen werden auf dem 

Friedhof des Bestattungsbezirks bestat-
tet, in dem sie zuletzt ihren Wohnsitz 
hatten. Etwas anderes gilt, wenn 

a) ein Nutzungsrecht an einer bestimmten 
Grabstätte auf einem anderen Friedhof 
bereits besteht, 

b) die Belegungskapazität auf einem der 
Friedhöfe nach § 1 Abs. 1 erschöpft ist 
oder 

c) es sich um eine Sonderform von Bestat-
tungen handelt. 

 
 

§ 2 
Friedhofszweck 

 
(1) Die Friedhöfe sind nicht rechtsfähige 
Anstalten der Stadt Bad Kreuznach. 
 
(2) Sie dienen der Bestattung aller Perso-
nen, die bei ihrem Ableben in der Stadt 
Bad Kreuznach gewohnt haben oder ein 
Recht auf Bestattung in einer bestimmten 
Grabstätte besaßen. Die Bestattung ande-
rer Personen bedarf der vorherigen Zu-
stimmung der Friedhofsverwaltung. 
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e) Ortsbezirk Bad Münster am Stein 
f) Ortsbezirk Ebernburg 
g) übriges Stadtgebiet, soweit nicht von a 

- f erfasst 
 - Hauptfriedhof Mannheimer Straße -. 
 
(2) Die Verstorbenen werden auf dem 

Friedhof des Bestattungsbezirkes be-
stattet, in dem sie zuletzt ihren Wohn-
sitz hatten. Etwas anderes gilt, wenn 

 
a) ein Nutzungsrecht an einer bestimmten 

Grabstätte auf einem anderen Friedhof 
bereits besteht, 

b) Eltern, Kinder oder Geschwister bereits 
auf einem anderen Friedhof bestattet 
sind, 

c) die Verstorbenen in einer Grabstätte mit 
allgemeinen Gestaltungsvorschriften 
(§ 21) beigesetzt werden sollen und 
solche Grabstätten auf dem Friedhof 
des Bestattungsbezirkes nicht zur Ver-
fügung stehen, oder 

d) die Belegungskapazität auf einem der 
Friedhöfe nach § 1 Abs. 1 erschöpft ist. 

 
(3) Die Stadtverwaltung kann Ausnahmen 
zulassen. 
 

§ 4 
Schließung und Entwidmung 

 
(1) Friedhöfe und Friedhofsteile können 
aus wichtigem öffentlichen Grund für wei-
tere Bestattungen gesperrt (Schließung) 
oder einer anderen Verwendung zugeführt 
(Entwidmung) werden. Dasselbe gilt ent-
sprechend für einzelne Grabstätten. 
 
(2) Durch die Schließung wird die Mög-
lichkeit weiterer Bestattungen ausge-
schlossen. Soweit durch Schließung das 
Recht auf weitere Bestattungen in Wahl-
grabstätten/Urnenwahlgrabstätten erlischt, 
wird den Nutzungsberechtigten für die 
restliche Nutzungszeit bei Eintritt eines 
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weiteren Bestattungsfalles auf Antrag eine 
andere Wahlgrabstätte/Urnen-
wahlgrabstätte zur Verfügung gestellt. 
Außerdem können sie die Umbettung be-
reits bestatteter Leichen auf ihre Kosten 
verlangen. 
 
(3) Durch die Entwidmung geht die Eigen-
schaft des Friedhofes als Ruhestätte der 
Toten verloren. Die in Reihengrabstät-
ten/Urnenreihengrabstätten Bestatteten 
werden, falls die Ruhezeit noch nicht ab-
gelaufen ist, die in Wahlgrabstät-
ten/Urnenwahlgrabstätten Bestatteten, 
falls die Nutzungszeit noch nicht abgelau-
fen ist, auf Kosten der Stadt Bad Kreuz-
nach in andere Grabstätten umgebettet. 
 
(4) Schließung oder Entwidmung werden 
öffentlich bekannt gegeben. Die Nut-
zungsberechtigten einer Wahlgrabstät-
te/Urnenwahlgrabstätte erhalten außerdem 
einen schriftlichen Bescheid, wenn ihr 
Aufenthalt bekannt oder ohne besonderen 
Aufwand zu ermitteln ist. 
 
(5) Umbettungstermine werden einen Mo-
nat vorher öffentlich bekannt gemacht. 
Gleichzeitig sind sie bei Reihengrabstät-
ten/Urnenreihengrabstätten einem Angehö-
rigen der Verstorbenen, bei Wahlgrabstät-
ten/Urnenwahlgrabstätten den Nutzungs-
berechtigten mitzuteilen. 
 
(6) Ersatzgrabstätten werden von der 
Stadt Bad Kreuznach auf ihre Kosten in 
ähnlicher Weise wie die Grabstätten auf 
den entwidmeten oder geschlossenen 
Friedhöfen/Friedhofsteilen hergerichtet. 
Die Ersatzwahlgrabstätten werden Gegen-
stand des Nutzungsrechtes. 
 

II. 
Ordnungsvorschriften 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. 
Ordnungsvorschriften 

 
 



 - 7 - 7/17 

7 

§ 5 
Öffnungszeiten 

 
(1) Die Friedhöfe sind während der an den 
Eingängen bekannt gegebenen Zeiten für 
den Besuch geöffnet. 
 
(2) Die Stadtverwaltung kann das Betreten 
eines Friedhofes oder einzelner Friedhofs-
teile aus besonderem Anlass vorüberge-
hend untersagen. 
 

§ 6 
Verhalten auf dem Friedhof 

 
(1) Jeder hat sich auf den Friedhöfen der 
Würde des Ortes entsprechend zu verhal-
ten. 
 
(2) Kinder unter 12 Jahren dürfen die 
Friedhöfe nur in Begleitung Erwachsener 
betreten. 
 
(3) Auf den Friedhöfen ist insbesondere 
nicht gestattet, 
 
a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art zu 

befahren, ausgenommen Kinderwagen, 
Rollstühlen und zur Grabpflege verwen-
dete leichte Handwagen sowie Fahr-
zeuge der Stadtverwaltung und der für 
den Friedhof zugelassenen Gewerbe-
treibenden, 

b) Waren aller Art sowie gewerbliche 
Dienste anzubieten oder diesbezüglich 
zu werben, 

c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nä-
he einer Bestattung störende Arbeiten 
auszuführen, 

d) ohne schriftlichen Auftrag eines Berech-
tigten bzw. ohne Zustimmung der 
Stadtverwaltung gewerbsmäßig zu fo-
tografieren, 

e) Druckschriften zu verteilen, ausgenom-
men Drucksachen, die im Rahmen der 
Bestattungsfeier notwendig und üblich 

§ 3 
Öffnungszeiten 

 
(1) Die Friedhöfe sind während der an den 
Eingängen bekannt gegebenen Zeiten für 
den Besuch geöffnet. 
 
(2) Die Stadtverwaltung kann das Betreten 
eines Friedhofes oder einzelner Friedhofs-
teile aus besonderem Anlass vorüberge-
hend untersagen. 
 

§ 4 
Verhalten auf dem Friedhof 

 
(1) Jeder hat sich auf den Friedhöfen der 
Würde des Ortes entsprechend zu verhal-
ten.  
 
(2) Kinder, die noch nicht die Schule besu-
chen, dürfen Friedhöfe nur in Begleitung 
Erwachsener betreten. 
 
(3) Auf den Friedhöfen ist insbesondere 
nicht gestattet, 
 
a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art zu 

befahren. Ausgenommen sind Kinder-
wagen, Rollstühle, Rollatoren, Handwa-
gen zur Beförderung von Material zur 
Grabherrichtung, Fahrzeuge bis maximal 
7,5 t zul. Gesamtgewicht von Dienst-
leistungserbringern und sonstigen Be-
rechtigten, die für das jeweilige Fahr-
zeug eine Einfahrgenehmigung haben 
sowie Fahrzeuge der Friedhofsverwal-
tung, 

b) Waren aller Art sowie gewerbliche 
Dienste anzubieten oder diesbezüglich 
zu werben, 

c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nä-
he einer Bestattung störende Arbeiten 
auszuführen, 

d) ohne schriftlichen Auftrag eines Berech-
tigten bzw. ohne Zustimmung der 
Friedhofsverwaltung gewerbsmäßig 
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sind, 
f) den Friedhof und seine Einrichtungen, 

Anlagen und Grabstätten zu verunreini-
gen oder zu beschädigen sowie Rasen-
flächen und Grabstätten unberechtigt 
zu betreten, 

g) Abraum und Abfälle, die auf dem Fried-
hof angefallen sind, außerhalb der dafür 
bestimmten Stellen abzulagern, 

h) Tiere mitzubringen, ausgenommen Blin-
denhunde, 

i) zu lärmen und zu spielen sowie Ton-
übertragungsgeräte in Betrieb zu set-
zen. 

 
(4) Die Stadtverwaltung kann Ausnahmen 
zulassen, soweit sie mit dem Zweck der 
Friedhöfe und der Ordnung auf ihnen ver-
einbar sind. 
 
(5) Totengedenkfeiern bedürfen der Zu-
stimmung der Stadtverwaltung, die eine 
Woche vorher zu beantragen ist. 
 
(6) Die Anordnungen des Friedhofsperso-
nals sind unverzüglich zu befolgen. 

 
 
 
 
 
 
 

 
§ 7 

Gewerbliche Betätigung auf dem Friedhof 
 
(1) Steinmetze, Bildhauer, Gärtner und 
Bestatter bedürfen für die dem jeweiligen 
Berufsbild entsprechende gewerbliche Tä-
tigkeit auf den Friedhöfen der vorherigen 
Zulassung durch die Stadtverwaltung. 
 
(2) Auf ihren Antrag hin werden nur sol-
che Gewerbetreibende zugelassen, die in 
fachlicher, betrieblicher und persönlicher 

Film, Ton, Video oder Fotoaufnahmen 
zu erstellen, 

e) Druckschriften zu verteilen, ausgenom-
men Drucksachen, die im Rahmen der 
Bestattungsfeier notwendig und üblich 
sind, 

f) kompostierfähige, organische und 
nichtkompostierfähige Abfälle (die auf 
dem jeweiligen Friedhof angefallen sind) 
gemeinsam oder außerhalb der dafür 
bestimmten und gekennzeichneten Stel-
len abzulagern, 

g) gewerbliche Abfälle, Haushaltsabfälle, 
Sperrmüll oder Grünschnitt abzulagern, 

h) Einrichtungen oder Anlagen zu verun-
reinigen oder zu beschädigen, Einfrie-
dungen und Hecken zu übersteigen oder 
unbefugt Grabstätten und Grabeinfas-
sungen zu betreten, 

i) Geräte zur Grabpflege, Sitzmöbel sowie 
leere Behältnisse (Schalen, Vasen etc.) 
an der Grabstätte aufzubewahren, 

j) Tiere mitzubringen, ausgenommen Blin-
denhunde, 

k) zu lärmen und ungebührliches Verhal-
ten. 

 
(4) Totengedenkfeiern bedürfen der Zu-
stimmung der Friedhofsverwaltung und 
sind vorher zu beantragen. 
 
(5) Die Anordnungen des Friedhofsperso-
nals sind unverzüglich zu befolgen. 
 

§ 5 
Gewerbliche Betätigung auf dem Friedhof 

 
(1) Dienstleistungserbringer haben die 
Aufnahme ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof 
anzuzeigen. Die Dienstleistungserbringer 
haben für jeden Bediensteten bei der 
Friedhofsverwaltung einen Ausweis zu 
beantragen. Der Bedienstetenausweis ist 
dem Friedhofspersonal auf Verlangen vor-
zuzeigen.  
 



 - 9 - 7/17 

9 

Hinsicht zuverlässig sind und insbesondere 
die Gewähr dafür bieten, dass sie die Best-
immungen der Satzung beachten. Antrag-
stellende des Handwerks haben ihre Ein-
tragung in die Handwerksrolle, Antragstel-
lende des handwerksähnlichen Gewerbes 
ihre Eintragung in das Verzeichnis gemäß 
§ 19 Handwerksordnung und Antragstel-
lende der Gärtnerberufe ihre Eintragung in 
das Verzeichnis der Landwirt-
schaftskammer nachzuweisen. 
 
(3) Sonstigen Gewerbetreibenden kann die 
Ausübung anderer als in Abs. 1 genannter 
Tätigkeiten gestattet werden, wenn dies 
mit dem Friedhofszweck vereinbar ist. 
Abs. 2 Satz 1 und Abs. 4 gelten entspre-
chend. 
 
(4) Die Stadtverwaltung hat die Zulassung 
davon abhängig zu machen, dass die An-
tragsteller einen für die Ausführung ihrer 
Tätigkeit ausreichenden Haftpflichtversi-
cherungsschutz nachweisen. 
 
(5) Die Zulassung erfolgt durch Ausstel-
lung einer Berechtigungskarte für einmali-
ge Arbeiten, für 1 Jahr oder für 3 Jahre. 
Die zugelassenen Gewerbetreibenden ha-
ben für ihre Bediensteten einen Bedienste-
tenausweis auszustellen. Die Zulassung 
und der Bedienstetenausweis sind dem 
aufsichtsberechtigten Friedhofspersonal 
auf Verlangen vorzuzeigen. 
 
(6) Die Gewerbetreibenden und ihre Be-
diensteten haben die Friedhofssatzung und 
die dazu ergangenen Regelungen zu be-
achten. Die Gewerbetreibenden haften für 
alle Schäden, die sie oder ihre Bedienste-
ten im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit 
auf den Friedhöfen schuldhaft verursa-
chen. 
 
(7) Gewerbliche Arbeiten auf den Friedhö-
fen dürfen nur werktags, außer an Sams-

(2) Tätig werden können nur solche 
Dienstleistungserbringer, die 
a) in fachlicher, betrieblicher und persönli-

cher Hinsicht zuverlässig und geeignet 
sind und 

b) einen für die Ausführung ihrer Tätigkeit 
ausreichenden Haftpflichtversiche-
rungsschutz mit einer Deckungssumme 
von mind. 3 Mio. Euro nachweisen. 

 
(3) Dienstleistungserbringer sind in der 

Regel fachlich geeignet, wenn 
c) die Eintragung in die Handwerksrolle 

oder in das Verzeichnis gemäß § 19 
Handwerksordnung oder in das Ver-
zeichnis der Landwirtschaftskammer 
nachgewiesen werden kann oder 

d) sie selbst oder ihre fachlichen Vertreter 
die Meisterprüfung abgelegt haben oder 
über eine gleichwertige Qualifikation 
verfügen. 

 
(4) Gewerbliche Arbeiten auf den Friedhö-
fen dürfen grundsätzlich nur werktags, 
aber nicht an Feiertagen, innerhalb der 
Öffnungszeiten ausgeführt werden. Sams-
tags und am Tag vor Feiertagen sind ge-
werbliche Arbeiten auf das Einfahren von 
Blumenschmuck und Gießdienste be-
schränkt. 
 
(5) Die für die Arbeiten erforderlichen 
Werkzeuge und Materialien dürfen auf den 
Friedhöfen nur vorübergehend und nur an 
den von der Friedhofsverwaltung geneh-
migten Stellen gelagert werden. Bei Been-
digung oder bei Unterbrechung der Tages-
arbeit sind die Arbeits- und Lagerplätze 
wieder in den früheren Zustand zu brin-
gen. Dienstleistungserbringer dürfen ihre 
Geräte nicht an oder in den Wasserent-
nahmestellen der Friedhöfe reinigen. 
 
(6) Dienstleistungserbringer haben die im 
Rahmen ihrer Tätigkeit anfallenden ge-
werblichen Abfälle auf eigene Kosten zu 
entsorgen. Diese gewerblichen Abfälle 
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tagen, innerhalb der Öffnungszeiten aus-
geführt werden. Die Arbeiten sind eine 
halbe Stunde vor Ablauf der Öffnungszeit 
des Friedhofes, spätestens um 17.00 Uhr, 
an Werktagen vor Feiertagen spätestens 
um 13.00 Uhr, zu beenden. Nicht stören-
de gewerbliche Arbeiten, insbesondere 
Arbeiten, die ohne motorbetriebene Fahr-
zeuge und Geräte durchgeführt werden, 
dürfen bis spätestens 19.00 Uhr ausge-
führt werden. Die Stadtverwaltung kann 
Verkürzungen oder Verlängerungen der 
Arbeitszeiten zulassen. 
 
(8) Die für die Arbeiten erforderlichen 
Werkzeuge und Materialien dürfen auf den 
Friedhöfen nur vorübergehend und nur an 
den von der Stadtverwaltung genehmigten 
Stellen gelagert werden. Bei Beendigung 
oder bei Unterbrechung der Tagesarbeit 
sind die Arbeits- und Lagerplätze wieder in 
den früheren Zustand zu bringen. Gewer-
betreibende dürfen ihre Geräte nicht an 
oder in den Wasserentnahmestellen der 
Friedhöfe reinigen. 
 
(9) Die Stadtverwaltung kann die Zulas-
sung der Gewerbetreibenden, die gegen 
die Vorschriften der Friedhofssatzung ver-
stoßen oder bei denen die Voraussetzun-
gen des Abs. 2 ganz oder teilweise nicht 
mehr gegeben sind, auf Zeit oder Dauer 
durch schriftlichen Bescheid entziehen. 
 
(10) Das Befahren der Friedhofswege ist 
nur mit Fahrzeugen bis zu 7,5 t zulässigem 
Gesamtgewicht gestattet. 
 
 

III. 
Allgemeine Bestattungsvorschriften 

 
§ 8 

Anzeigepflicht und Bestattungszeit 
 
(1) Jede Bestattung ist unverzüglich nach 

sind nicht auf dem Betriebshof der Fried-
hofsverwaltung oder über die auf den 
Friedhöfen bereitgestellten Abfallbehältern 
zu entsorgen. Grünabfälle sind hiervon 
ausgenommen. 
 
(7) Dienstleistungserbringern, die trotz 
schriftlicher Mahnung gegen die Vorschrif-
ten dieser Friedhofssatzung verstoßen o-
der bei denen die Voraussetzungen des 
Absatzes 2 ganz oder teilweise nicht mehr 
gegeben sind, kann die Tätigkeit untersagt 
werden. Bei einem schwerwiegenden Ver-
stoß ist eine Mahnung entbehrlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. 
Allgemeine Bestattungsvorschriften 

 
§ 6 

Anzeigepflicht und Bestattungszeit 
 
(1) Jede Bestattung ist unverzüglich nach 
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Eintritt des Todes bei der Stadtverwaltung 
anzumelden. Der Anmeldung sind die er-
forderlichen Unterlagen beizufügen. 
 
(2) Wird eine Bestattung in einer vorher 
erworbenen Wahlgrabstät-
te/Urnenwahlgrabstätte beantragt, ist auch 
das Nutzungsrecht nachzuweisen. 
 
(3) Soll eine Aschenbestattung erfolgen, 
so ist eine Bescheinigung über die Ein-
äscherung vorzulegen. 
 
(4) Die Stadtverwaltung setzt Ort, Zeit und 
Art der Bestattung im Benehmen mit den 
Angehörigen des Verstorbenen fest. An 
Samstagen, Sonn- und Feiertagen erfolgen 
keine Bestattungen. Die Stadtverwaltung 
kann Ausnahmen zulassen. 
 
(5) Erdbestattungen und Überführungen 
sollen in der Regel spätestens 4 Tage nach 
Eintritt des Todes erfolgen. Urnen sind 
innerhalb von 14 Tagen nach ihrem Ein-
treffen beizusetzen. Leichen, die nicht bin-
nen 4 Tagen nach Eintritt des Todes, und 
Urnen, die nicht binnen 3 Monaten nach 
der Anmeldung beigesetzt sind, werden 
auf Kosten des Bestattungspflichtigen von 
Amts wegen in einer Reihengrabstätte 
bzw. Urnenreihengrabstätte beigesetzt. Bei 
der Berechnung der 4-Tage-Frist rechnen 
bestattungsfreie Tage nicht mit. 
 

§ 9 
Särge 

 
(1) Die Särge müssen fest gefügt und so 
abgedichtet sein, dass jedes Durchsickern 
von Feuchtigkeit ausgeschlossen ist. Sie 
dürfen nicht aus Metall, Kunststoffen oder 
sonstigen nicht verrottbaren Werkstoffen 
hergestellt sein. Gleiches gilt für die Füll-
materialien und Innenbekleidungen der 
Särge. Die Särge dürfen nicht mit umwelt- 
oder grundwassergefährdenden Stoffen 

Eintritt des Todes bei der Friedhofsverwal-
tung anzumelden. Der Anmeldung sind die 
erforderlichen Unterlagen beizufügen. 
 
(2) Die Friedhofsverwaltung setzt Ort, Zeit 
und Art der Bestattung im Benehmen mit 
den Angehörigen des Verstorbenen fest. 
An Samstagen, Sonn- und Feiertagen er-
folgen keine Bestattungen.  
 
(3) Urnen, die nicht binnen 3 Monaten 
nach der Anmeldung beigesetzt sind, wer-
den auf Kosten der Bestattungspflichtigen 
von Amts wegen in einer Anonymen 
Grabstätte beigesetzt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 7 
Särge 

 
(1) Die Särge müssen fest gefügt und so 
abgedichtet sein, dass jedes Durchsickern 
von Feuchtigkeit ausgeschlossen ist. Sie 
dürfen nicht aus Metall, Kunststoffen oder 
sonstigen nicht verrottbaren Werkstoffen 
hergestellt sein. Gleiches gilt für die Füll-
materialien und Innenbekleidungen der 
Särge. Die Särge dürfen nicht mit umwelt- 
oder grundwassergefährdenden Stoffen 
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behandelt oder gestrichen sein. 
 
(2) Die Särge dürfen höchstens 2,05 m 
lang, 0,65 m hoch und im Mittelmaß 
0,65 m breit sein. Sind in Ausnahmefällen 
größere Särge erforderlich, ist die Zustim-
mung der Stadtverwaltung bei der Anmel-
dung der Bestattung einzuholen. 
 
(3) Für die Bestattung in vorhandenen 
Grüften sind nur Metallsärge oder Holzsär-
ge mit Metalleinsatz zugelassen, die luft-
dicht verschlossen sind. 
 

 
 
 
 
 
 

§ 10 
Ausheben der Gräber 

 
(1) Die Gräber werden von der Stadtver-
waltung ausgehoben und wieder zugefüllt. 
 
(2) Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt 
von der Erdoberfläche (ohne Hügel) bis zur 
Oberkante des Sarges mindestens 0,90 m, 
bis zur Oberkante der Urne mindestens 
0,60 m. 
 
(3) Die Gräber für Erdbestattungen müssen 
voneinander durch mindestens 0,30 m 
starke Erdwände getrennt sein. 
 
(4) Die Nutzungsberechtigten haben Grab-
zubehör vorher entfernen zu lassen. So-
fern beim Ausheben der Gräber Grabmale, 
Fundamente oder Grabzubehör durch die 
Stadtverwaltung entfernt werden müssen, 
sind die dadurch entstehenden Kosten 
durch die Nutzungsberechtigten zu erstat-
ten. 
 
(5) Für Schäden, die an Nachbargräbern 

behandelt oder gestrichen sein. 
 
(2) Die Särge dürfen höchstens 2,05 m 
lang, 0,65 m hoch und im Mittelmaß 
0,65 m breit sein.  
 
(3) Die örtliche Ordnungsbehörde kann 
gemäß § 13 Abs. 1 Satz 3 Bestattungsge-
setz  Ausnahmen von der Pflicht zur Ver-
wendung von Särgen zulassen, wenn dies 
aus religiösen Gründen erforderlich ist und 
§ 13 Abs. 2 Bestattungsgesetz oder sons-
tige Bedenken wegen des Zustands der 
Leiche nicht entgegenstehen. Sarglose 
Bestattungen sind nur auf dem Muslimi-
schen Feld zulässig, wobei die als Anlage 
zu dieser Satzung beigefügten Regularien 
zu beachten sind.  
 
 

§ 8 
Ausheben der Gräber 

 
(1) Die Gräber werden von der Friedhofs-
verwaltung ausgehoben und wieder ver-
füllt. 
  
(2) Die Nutzungsberechtigten haben Grab-
zubehör (wie Grabmal, Einfassung, abde-
ckende Platten, Lampen, Vasen und sons-
tigen Grabschmuck) vor der Beisetzung 
auf ihre Kosten entfernen zu lassen. 
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nach Verfüllen eines Grabes entstehen, 
haftet die Stadt nur bei grobem Verschul-
den. 
 

§ 11 
Ruhezeit 

 
Die Ruhezeit für Leichen und Aschen be-
trägt 25 Jahre, bei Verstorbenen bis zum 
vollendeten 5. Lebensjahr 15 Jahre. Bei 
Aschen kann die Ruhezeit auf Antrag bis 
auf 15 Jahre herabgesetzt werden. 
 

§ 12 
Umbettungen 

 
(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich 
nicht gestört werden. 
 
(2) Umbettungen von Leichen und Aschen 
bedürfen, unbeschadet der sonstigen ge-
setzlichen Vorschriften, der vorherigen 
Zustimmung der Stadtverwaltung. Die Zu-
stimmung kann nur bei Vorliegen eines 
wichtigen Grundes erteilt werden, bei Um-
bettungen innerhalb der Stadt Bad Kreuz-
nach in den ersten 5 Jahren der Ruhezeit 
nur bei Vorliegen eines dringenden öffent-
lichen Interesses. Umbettungen aus einer 
Reihengrabstätte/Urnenreihengrabstätte in 
eine andere Reihengrabstät-
te/Urnenreihengrabstätte sind innerhalb 
der Stadt Bad Kreuznach nicht zulässig. 
§ 4 Abs. 2 und 3 bleiben unberührt. 
 
(3) Nach Ablauf der Ruhezeit noch vor-
handene Leichen- und Aschenreste können 
nur mit vorheriger Zustimmung der Stadt-
verwaltung in belegte Grabstätten umge-
bettet werden. 
 
(4) Alle Umbettungen erfolgen nur auf An-
trag. Antragsberechtigt sind bei Umbet-
tungen aus Reihengrabstät-
ten/Urnenreihengrabstätten die verfü-
gungsberechtigten Angehörigen der Ver-

 
 
 
 

§ 9 
Ruhezeit 

 
Die Ruhezeit für Leichen und Aschen be-
trägt 25 Jahre, bei Verstorbenen bis zum 
vollendeten 5. Lebensjahr 15 Jahre. Bei 
Aschen kann die Ruhezeit auf Antrag bis 
auf 15 Jahre herabgesetzt werden. 
 

§ 10 
Umbettungen 

 
(1) Umbettungen von Leichen und Aschen 
sind nur bei Vorliegen eines wichtigen 
Grundes, bei Umbettungen innerhalb der 
Stadt Bad Kreuznach in den ersten 5 Jah-
ren der Ruhezeit nur bei Vorliegen eines 
dringenden öffentlichen Interesses mög-
lich. Umbettungen aus einer Reihengrab-
stätte bzw. Urnenreihengrabstätte in eine 
andere Reihengrabstätte bzw. Urnenrei-
hengrabstätte innerhalb der Stadt Bad 
Kreuznach sind nicht zulässig. 
 
(2) Antragsberechtigt sind die Nutzungsbe-
rechtigten. In den Fällen des § 24 Abs. 2 
Satz 1 und bei Entziehung von Nutzungs-
rechten gemäß § 24 Abs. 2 Satz 2 können 
Leichen oder Aschen, deren Ruhezeit noch 
nicht abgelaufen ist, von Amts wegen in 
Anonyme Grabstätten umgebettet werden. 
 
(3) Nach Ablauf der Ruhezeit noch vor-
handene Leichen- und Aschenreste können  
in belegte Grabstätten der Nutzungsbe-
rechtigten umgebettet werden. 
 
(4) Die Friedhofsverwaltung entscheidet 
über Durchführung und Zeitpunkt der Um-
bettung. 
 
(5) Der Ablauf der Ruhezeit oder der Nut-
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storbenen, bei Umbettungen aus Wahl-
grabstätten/Urnenwahlgrabstätten die Nut-
zungsberechtigten. Mit dem Antrag ist die 
Grabnummernkarte nach § 14 Abs. 1 
Satz 2, § 16 Abs. 2 Satz 2 bzw. die Ver-
leihungsurkunde nach § 15 Abs. 4, § 16 
Abs. 5 vorzulegen. In den Fällen des § 31 
Abs. 1 Satz 4 und bei Entziehung von 
Nutzungsrechten gemäß § 31 Abs. 2 
Satz 2 können Leichen oder Aschen, deren 
Ruhezeit noch nicht abgelaufen ist, von 
Amts wegen in Reihengrabstät-
ten/Urnenreihengrabstätten umgebettet 
werden. 
 
(5) Alle Umbettungen werden von einem 
von der Stadtverwaltung im Einzelfall zu-
gelassenen Beerdigungsinstitut durchge-
führt. Den Zeitpunkt der Umbettung be-
stimmt die Stadtverwaltung. 
 
(6) Die Kosten der Umbettung und den 
Ersatz von Schäden, die an benachbarten 
Grabstätten und Anlagen durch eine Um-
bettung entstehen, haben die Antragsteller 
zu tragen. 
 
(7) Der Ablauf der Ruhezeit oder der Nut-
zungszeit wird durch eine Umbettung nicht 
unterbrochen oder gehemmt. 
 
(8) Leichen und Aschen dürfen zu anderen 
als zu Umbettungszwecken nur aufgrund 
behördlicher oder richterlicher Anordnung 
ausgegraben werden. 
 
 

IV. 
Grabstätten 

 
§ 13 

Arten der Grabstätten 
 
(1) Die Grabstätten bleiben Eigentum der 
Stadt Bad Kreuznach. An ihnen können 
Rechte nur nach dieser Satzung erworben 

zungszeit wird durch eine Umbettung nicht 
unterbrochen oder gehemmt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. 
Grabstätten 

 
§ 11 

Arten der Grabstätten 
 
Auf den Friedhöfen werden folgende 
Grabarten angeboten: 
a) Reihengrabstätten, 
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werden. 
 
(2) Die Grabstätten werden unterschieden 
in: 
 
a) Reihengrabstätten und anonyme Rei-

hengrabstätten (§ 14), 
b) Wahlgrabstätten (§ 15), 
c) Urnenreihengrabstätten und anonyme 

Urnenreihengrabstätten (§ 16), 
d) Urnenwahlgrabstätten (§ 16), 
e) Ehrengrabstätten (§ 17), 
f) Grüfte ( § 18). 
 
(3) Es besteht kein Anspruch auf Erwerb 
des Nutzungsrechtes an einer der Lage 
nach bestimmten Grabstätte oder auf Un-
veränderlichkeit der Umgebung. 
 

§ 14 
Reihengrabstätten und anonyme Reihen-

grabstätten 
 
(1) Reihengrabstätten sind Grabstätten für 
Erdbestattungen, die der Reihe nach belegt 
und erst im Todesfalle für die Dauer der 
Ruhezeit des zu Bestattenden abgegeben 
werden. Über die Zuteilung wird eine 
Grabnummernkarte erteilt. Ein Wiederer-
werb des Nutzungsrechtes an der Reihen-
grabstätte ist nicht möglich. 
 
(2) Anonyme Reihengrabstätten sind 
Grabstätten für Erdbestattungen, die kei-
nerlei Hinweise auf die Namen der Ver-
storbenen oder Grabstätteneinrichtungen 
und Grabschmuck in irgendeiner Weise 
zulassen. 
 
(3) Es werden eingerichtet: 
 
a) Reihengrabfelder für Verstorbene bis 

zum vollendeten 5. Lebensjahr, 
b) Reihengrabfelder für Verstorbene ab 

vollendetem 5. Lebensjahr, 
c) anonyme Reihengrabstätten entspre-

b) Wahlgrabstätten, 
c) Sondergrabstätten/-arten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 12 
Reihengrabstätten 

 
 
(1) Reihengrabstätten sind Grabstätten für 
Erdbestattungen oder Aschebeisetzungen, 
die der Reihe nach belegt und erst im To-
desfall für die Dauer der Ruhezeit des zu 
Bestattenden vergeben werden. Ein Wie-
dererwerb des Nutzungsrechts an einer 
Reihengrabstätte ist nicht möglich. 
 
(2) In jeder Reihengrabstätte darf grund-
sätzlich nur eine Leiche bestattet werden. 
Es ist zulässig, in einer Reihengrabstätte 
die Leiche eines Kindes unter 5 Jahren und 
eines gleichzeitig verstorbenen Familien-
angehörigen oder die Leiche von gleichzei-
tig verstorbenen Geschwistern unter 5 
Jahren zu bestatten. Es ist außerdem zu-
lässig, zusätzlich eine Urne in einem Rei-
hengrab zu bestatten, wenn die Ruhezeit 
nicht überschritten wird. 
 
(3) In einer Urnenreihengrabstätte darf 
grundsätzlich nur eine Urne bestattet wer-
den. Es ist zulässig, eine weitere Urne zu 
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chend a und b. 
 
(4) In jeder Reihengrabstätte darf nur eine 

Leiche bestattet werden. Es ist jedoch 
zulässig, in einer Reihengrabstätte die 
Leiche eines Kindes unter 1 Jahr und 
eines Familienangehörigen oder die Lei-
chen von gleichzeitig verstorbenen Ge-
schwistern unter 5 Jahren zu bestatten. 

 
(5) Das Abräumen von Reihengrabfeldern 
oder Teilen von ihnen nach Ablauf der Ru-
hezeiten ist 3 Monate vorher öffentlich 
und durch ein Hinweisschild auf dem be-
treffenden Grabfeld bekannt zu machen. 
 
 
 
 
 
 

 
 

§ 15 
Wahlgrabstätten 

 
(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten für 
Erdbestattungen, an denen auf Antrag ein 
Nutzungsrecht für die Dauer von 
30 Jahren (Nutzungszeit) verliehen und 
deren Lage im Benehmen mit den Erwer-
bern bestimmt wird. Nutzungsrechte an 
Wahlgrabstätten werden nur anlässlich 
eines Todesfalles verliehen. 
 
(2) Das Nutzungsrecht kann in der Regel 
einmal wiedererworben werden. Ein Wie-
dererwerb ist nur auf Antrag und nur für 
die gesamte Wahlgrabstätte möglich. Ein 
mehrmaliger Wiedererwerb ist möglich, 
wenn in den letzten 25 Jahren vor Ablauf 
der Nutzungszeit eine weitere Bestattung 
erfolgt ist. 
 
(3) Wahlgrabstätten werden als ein- oder 
mehrstellige Grabstätten, als Einfach- oder 

bestatten, wenn die Ruhezeit der zuletzt 
bestatteten Asche die Ruhezeit der zuerst 
bestatteten Asche nicht übersteigt. 
(4) Reihengrabstätten für Erdbestattungen 
haben 
a) für Personen bis zum 5. Lebensjahr eine 

Länge von 0,90 m und eine Breite von 
0,60 m 

b) für Personen ab dem 5. Lebensjahr eine 
Länge von 2,00 m und eine Breite von 
0,90 m. 

 
(5) Urnenreihengrabstätten haben eine 
Länge von 0,90 m und eine Breite von 
0,60 m. Die Maße auf den Friedhöfen der 
Ortsbezirke können abweichen. 
 
(6) Das Abräumen von Reihengrabfeldern 
oder Teilen von ihnen nach Ablauf der Ru-
hezeiten ist 3 Monate vorher öffentlich 
und durch ein Hinweisschild auf dem be-
treffenden Grabfeld bekannt zu machen. 
 

§ 13 
Wahlgrabstätten 

 
(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten für 
Erdbestattungen oder Aschebestattungen, 
an denen auf Antrag ein Nutzungsrecht für 
die Dauer von 30 Jahren (Nutzungszeit) 
verliehen und deren Lage im Benehmen 
mit den Erwerbern bestimmt wird. Nut-
zungsrechte an Wahlgrabstätten werden 
grundsätzlich nur anlässlich eines Todes-
falles verliehen.  
 
(2) Das Nutzungsrecht entsteht mit Aus-
händigung der Verleihungsurkunde. 
 
(3) Bei Verleihung des Nutzungsrechts 
sollen die Erwerber für den Fall ihres Able-
bens aus dem in Satz 2 genannten Perso-
nenkreis ihren Rechtsnachfolger im Nut-
zungsrecht bestimmen. Wird bis zum Ab-
leben keine derartige Regelung getroffen 
oder stimmt der von den Nutzungsberech-
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Tiefgräber vergeben. In einem Einfachgrab 
kann eine Leiche, in einem Tiefgrab kön-
nen zwei Leichen bestattet werden. Nach 
Ablauf der Ruhezeit einer Leiche kann eine 
weitere Bestattung erfolgen, wenn die 
restliche Nutzungszeit die Ruhezeit erreicht 
oder ein Nutzungsrecht mindestens für die 
Zeit bis zum Ablauf der Ruhezeit wieder-
erworben worden ist. 
 
(4) Das Nutzungsrecht entsteht mit Aus-
händigung der Verleihungsurkunde. 
 
(5) Auf den Ablauf des Nutzungsrechtes 
werden die jeweiligen Nutzungsberechtig-
ten 3 Monate vorher schriftlich, falls sie 
nicht bekannt oder nicht ohne besonderen 
Aufwand zu ermitteln sind, durch eine 
öffentliche Bekanntmachung und durch 
einen Hinweis für die Dauer von 
2 Monaten auf der Grabstätte hingewie-
sen. 
 
(6) Während der Nutzungszeit darf eine 
Bestattung nur stattfinden, wenn die Ru-
hezeit die Nutzungszeit nicht überschreitet 
oder ein Nutzungsrecht mindestens für die 
Zeit bis zum Ablauf der Ruhezeit wieder-
erworben worden ist. 
 
(7) Schon bei der Verleihung des Nut-
zungsrechtes sollen die Erwerber für den 
Fall ihres Ablebens aus dem in Satz 2 ge-
nannten Personenkreis ihren Nachfolger im 
Nutzungsrecht bestimmen. Wird bis zu 
ihrem Ableben keine derartige Regelung 
getroffen oder stimmt der von den Nut-
zungsberechtigten bestimmte Nachfolger 
nicht zu, geht das Nutzungsrecht in nach-
stehender Reihenfolge auf die Angehörigen 
der verstorbenen Nutzungsberechtigten 
über: 
 
a) auf den überlebenden Ehegatten, 
b) auf die Kinder, 
c) auf die Stiefkinder, 

tigten bestimmte Rechtsnachfolger nicht 
zu, geht das Nutzungsrecht in nachste-
hender Reihenfolge auf die Angehörigen 
der verstorbenen Nutzungsberechtigten 
über: 
a) auf den überlebenden Ehegatten oder 

Lebenspartner, 
b) auf die Kinder, 
c) auf die Stiefkinder, 
d) auf die Enkelkinder in der Reihenfolge 

der Berechtigung ihrer Väter oder Müt-
ter, 

e) auf die Eltern, 
f) auf die vollbürtigen Geschwister, 
g) auf die Stiefgeschwister, 
h) auf die nicht unter a bis g fallenden 

Erben. 
Innerhalb der einzelnen Gruppen b bis h 
wird der Älteste Nutzungsberechtigter. 
 
(4) Die jeweiligen Nutungsberechtigten 
können das Nutzungsrecht nur auf eine 
Person aus dem Kreis der in Abs. 3 Satz 2 
genannten Personen übertragen; sie bedür-
fen hierzu der vorherigen Zustimmung der 
Friedhofsverwaltung. 
 
(5) Die Rechtsnachfolger haben das Nut-
zungsrecht unverzüglich nach Erwerb auf 
sich umschreiben zu lassen.  
 
(6) Während der Nutzungszeit darf eine 
Bestattung nur stattfinden, wenn die Ru-
hezeit die Nutzungszeit nicht überschreitet 
oder ein Nutzungsrecht mindestens für die 
Zeit bis zum Ablauf der Ruhezeit wieder-
erworben worden ist. Nach Ablauf der 
Ruhezeit einer Leiche kann eine weitere 
Bestattung erfolgen, wenn die restliche 
Nutzungszeit die Ruhezeit erreicht oder ein 
Nutzungsrecht mindestens für die Zeit bis 
zum Ablauf der Ruhezeit wiedererworben 
worden ist. 
 
(7) Das Nutzungsrecht kann wiedererwor-
ben werden. Ein Wiedererwerb ist nur auf 
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d) auf die Enkel in der Reihenfolge der Be-
rechtigung ihrer Väter oder Mütter, 

e) auf die Eltern, 
f) auf die vollbürtigen Geschwister, 
g) auf die Stiefgeschwister, 
h) auf die nicht unter a bis g fallenden 

Erben. 
 
Innerhalb der einzelnen Gruppen b bis h 
wird der Älteste Nutzungsberechtigter. 
 
(8) Die jeweiligen Nutzungsberechtigten 
können das Nutzungsrecht nur auf eine 
Person aus dem Kreis der in Abs. 7 Satz 2 
genannten Personen übertragen; sie bedür-
fen hierzu der vorherigen Zustimmung der 
Stadtverwaltung. 
 
(9) Die Rechtsnachfolger haben das Nut-
zungsrecht unverzüglich nach Erwerb auf 
sich umschreiben zu lassen. 
 
(10) Die jeweiligen Nutzungsberechtigten 
haben im Rahmen der Friedhofssatzung 
und der dazu ergangenen Regelungen das 
Recht, in der Wahlgrabstätte beigesetzt zu 
werden, bei Eintritt eines Bestattungsfalles 
über andere Bestattungen und über die Art 
der Gestaltung und Pflege der Grabstätte 
zu entscheiden. 
 
(11) Das Nutzungsrecht an unbelegten 
Grabstätten kann jederzeit, an teilbelegten 
Grabstätten erst nach Ablauf der letzten 
Ruhezeit zurückgegeben werden. Eine 
Rückgabe ist nur für die gesamte Grab-
stätte möglich. Die Gebühren, die für das 
Nutzungsrecht erhoben wurden, werden 
nicht erstattet. 
 
(12) Das Ausmauern von Wahlgrabstätten 
ist nicht zulässig. 
 

 
 
 

Antrag und nur für die gesamte Wahlgrab-
stätte möglich.  
 
(8) Das Nutzungsrecht an unbelegten 
Grabstätten kann jederzeit, an teilbelegten 
Grabstätten erst nach Ablauf der letzten 
Ruhezeit zurückgegeben werden. Eine 
Rückgabe ist grundsätzlich nur für die ge-
samte Grabstätte möglich. Im Einverneh-
men mit der Friedhofsverwaltung kann 
auch eine Teilrückgabe von Gräbern erfol-
gen, wobei diese Gräber dann entspre-
chend seitens der Nutzungsberechtigten 
umgestaltet werden müssen. Die Gebüh-
ren, die für das Nutzungsrecht erhoben 
wurden, werden nicht erstattet. 
 
(9) Auf den Ablauf des Nutzungsrechts 
werden die jeweiligen Nutzungsberechtig-
ten vorher schriftlich, falls sie nicht be-
kannt oder nicht ohne besonderen Auf-
wand zu ermitteln sind, durch eine öffent-
liche Bekanntmachung und durch den 
Hinweis für die Dauer von 2 Monaten auf 
der Grabstätte hingewiesen. 
 

§ 14 
Wahlgrabstätten für Erdbestattungen 

 
(1) Erdwahlgrabstätten werden als ein- 
oder mehrstellige Grabstätten vergeben. 
Soweit es die geologischen Verhältnisse 
zulassen, können in einer Wahlgrabstätte 
zwei Erdbestattungen übereinander zuge-
lassen werden (Tiefgrab). 
 
(2) Erdwahlgrabstätten haben eine Länge 
von 2,50 m und eine Breite von 1,20 m 
pro Grabstelle. Die Maße auf den Friedhö-
fen der Ortsbezirke sowie dem muslimi-
schen Feld können abweichen.  
 
(3) In Erdwahlgräbern können Leichen und 
Aschen bestattet werden. 
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§ 16 
Urnenreihengrabstätten, Urnenwahlgrab-

stätten und anonyme Urnenreihengrabstät-
ten 

 
(1) Aschen dürfen beigesetzt werden in 
 
a) Urnenreihengrabstätten, 
b) Urnenwahlgrabstätten, 
c) Grabstätten für Erdbestattungen mit 

Ausnahme von Reihengrabstätten, 
d) anonymen Urnenreihengrabstätten. 
 
(2) Urnenreihengrabstätten sind Aschen-
grabstätten, die der Reihe nach belegt und 
im Todesfall für die Dauer der Ruhezeit zur 
Beisetzung einer Asche abgegeben wer-
den. Über die Abgabe wird eine Grab-
nummernkarte ausgehändigt. Ein Wieder-
erwerb des Nutzungsrechtes ist nicht 
möglich. In einer Urnenreihengrabstätte 
können mehrere Aschen bestattet werden, 
wenn die Ruhezeit der zuletzt bestatteten 
Asche die Ruhezeit der zuerst bestatteten 
Asche nicht übersteigt. 
 
(3) Urnenwahlgrabstätten sind für Urnen-
bestattungen bestimmte Grabstätten, an 
denen auf Antrag ein Nutzungsrecht für 
die Dauer von 30 Jahren (Nutzungszeit) 
verliehen und deren Lage gleichzeitig im 
Benehmen mit den Erwerbern festgelegt 
wird. Die Zahl der Urnen, die in einer Ur-
nenwahlgrabstätte bestattet werden kön-
nen, richtet sich nach der Größe der Grab-

§ 15 
Wahlgrabstätten für Aschebeisetzungen 

 
(1) Urnenwahlgrabstätten haben eine Län-
ge von 0,90 m und eine Breite von 0,80 
m. Die Maße auf den Friedhöfen der Orts-
bezirke können abweichen. 
 
(2) In einem Urnenwahlgrab können meh-
rere Aschen bestattet werden. 

 
§ 16 

Sondergrabstätten 
 
(1) Anonyme Grabstätten sind Reihen-
grabstätten für Erdbestattungen oder 
Aschebeisetzungen, die keinerlei Hinweise 
auf die Namen der Verstorbenen zulassen. 
Anonyme Bestattungen sind nur auf dem 
Hauptfriedhof zulässig. 
 
(2) Urnenwandgrabstätten sind Wahlgrab-
stätten für Aschebeisetzungen, in denen 
die Asche in einer Nische einer Urnenwand 
beigesetzt wird. Das Anbringen einer Gra-
vurplatte des Verstorbenen wird über die 
Friedhofsverwaltung veranlasst. 
 
(3) Baumfeldgrabstätten sind Grabstätten 
für Aschebeisetzungen, in denen die 
Asche im Wurzelbereich eines Baumes 
beigesetzt wird. Die Baumfeldgrabstätten 
können als Urnenreihen- und Urnenwahl-
grabstätten genutzt werden. Baumfeld-
grabstätten stehen nur auf dem Haupt-
friedhof zur Verfügung. Es dürfen nur bio-
logisch abbaubare Urnen verwendet wer-
den. Das Anbringen einer Namensplatte 
des Verstorbenen an einer Stele wird 
durch die Friedhofsverwaltung veranlasst. 
 
(4) Rasenfeldgrabstätten sind Reihengrab-
stätten für Erdbestattungen und Aschebei-
setzungen. Die Verlegung eines Liege-
steins wird durch die Friedhofsverwaltung 
veranlasst. 
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stätte. Urnenwahlgrabstätten können au-
ßer in Grabfeldern auch in Mauern, Terras-
sen und Hallen eingerichtet werden. 
 
(4) Anonyme Urnenreihengrabstätten sind 
Aschengrabstätten, die keinerlei Hinweise 
auf die Namen der Verstorbenen oder 
Grabstätteneinrichtungen und Grab-
schmuck in irgendeiner Weise zulassen. 
 
(5) Soweit sich nicht aus der Friedhofssat-
zung etwas anderes ergibt, gelten die Vor-
schriften für die Reihengrabstätten und für 
Wahlgrabstätten entsprechend auch für 
Urnengrabstätten. 
 

§ 17 
Ehrengrabstätten 

 
Die Zuerkennung, die Anlage und die Un-
terhaltung von Ehrengrabstätten (einzeln 
oder in geschlossenen Feldern) obliegen 
der Stadtverwaltung aufgrund eines Be-
schlusses des Stadtrates oder eines hierzu 
bestimmten Ausschusses. 
 
 

§ 18 
Grüfte 

 
(1) Wahlgrabstätten als Grüfte sind in den 
Bestattungsbezirken der Stadt Bad Kreuz-
nach nicht zulässig. 
 
(2) Für die Bestattung in vorhandenen 
Grüften ist eine Ausnahmegenehmigung 
der Stadtverwaltung notwendig. Die in 
Grüften aufzustellenden Särge müssen mit 
luftdicht schließenden Metalleinsätzen ver-
sehen sein. Eine Gruft, in der eine an einer 
übertragbaren Krankheit verstorbene Per-
son beigesetzt wurde, darf zur Bestattung 
einer weiteren Leiche erst nach Ablauf 
einer Frist geöffnet werden, die die Stadt-
verwaltung nach Anhörung des Staatli-
chen Gesundheitsamtes bestimmt. Vor der 

(5) Das Regenbogenfeld bietet Grabstätten 
für nicht bestattungspflichtige früh- oder 
totgeborene Kinder. Das Regenbogenfeld 
befindet sich nur auf dem Hauptfriedhof. 
 
(6) Das Muslimische Feld bietet Grabstät-
ten für Bürger islamischen Glaubens. Das 
Muslimische Feld befindet sich nur auf 
dem Hauptfriedhof. 
 
(7) Grabstätten aller Art können auf Be-
schluss des Stadrates oder eines Aus-
schusses als Ehrengrab festgelegt werden. 
 
(8) Kriegsgräber sind Grabstätten, in de-
nen Verstorbene beigesetzt sind, die im 
Zusammenhang mit Kriegsereignissen ums 
Leben gekommen sind oder die der Erinne-
rung an diese dienen und die als solche 
anerkannt sind. 
 
 
 
 
 
 
 

§ 17 
Grüfte 

 
(1) Wahlgrabstätten als Grüfte sind auf 
den Friedhöfen der Stadt Bad Kreuznach 
nicht zulässig. 
 
(2) Bestattungen in vorhandenen Grüften 
sind nach vorheriger Prüfung und Antrag-
stellung zulässig. Die in Grüften aufzustel-
lenden Särge müssen mit luftdicht schlie-
ßenden Metalleinsätzen versehen sein. 
Eine Gruft, in der eine an einer übertragba-
ren Krankheit verstorbene Person beige-
setzt wurde, darf zur Bestattung einer wei-
teren Leiche erst nach Ablauf einer Frist 
geöffnet werden, die die Stadtverwaltung 
nach Anhörung des Staatlichen Gesund-
heitsamtes bestimmt. Vor der Beisetzung 
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Beisetzung einer weiteren Leiche in einer 
Gruft ist die Gruft wirksam zu desinfizie-
ren. Bei der Bestattungsfeier dürfen Des-
infektionsgerüche nicht wahrnehmbar sein. 
 
(3) Nutzungsrechte an vorhandenen Grüf-
ten können auf die Dauer von 60 Jahren 
verlängert werden. 
 
 
 

V. 
Gestaltung der Grabstätten 

 
§ 19 

Distrikte mit allgemeinen und zusätzlichen 
Gestaltungsvorschriften 

 
Auf dem Hauptfriedhof Mannheimer Stra-
ße werden Distrikte mit allgemeinen und 
Distrikte mit zusätzlichen Gestaltungsvor-
schriften eingerichtet. Es besteht die Mög-
lichkeit, eine Grabstätte in einem Distrikt 
mit allgemeinen oder zusätzlichen Gestal-
tungsvorschriften zu wählen. Die Stadt-
verwaltung hat auf diese Wahlmöglichkeit 
vor dem Erwerb eines Nutzungsrechtes 
hinzuweisen. Wird von dieser Wahlmög-
lichkeit bei der Anmeldung der Bestattung 
nicht Gebrauch gemacht, erfolgt die Be-
stattung in einem Distrikt mit allgemeinen 
Gestaltungsvorschriften. Weiterhin besteht 
die Möglichkeit, einen Distrikt mit anony-
mer Bestattung zu wählen. 
 

§ 20 
Allgemeine Gestaltungsvorschriften 

 
(1) Jede Grabstätte ist - unbeschadet der 
Anforderungen für Distrikte mit besonde-
ren Gestaltungsvorschriften (§§ 22 und 
30) - so zu gestalten und so an die Umge-
bung anzupassen, dass der Friedhofs-
zweck und der Zweck dieser Satzung so-
wie die Würde des Friedhofes in seinen 
einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanla-

einer weiteren Leiche in einer Gruft ist die 
Gruft wirksam zu desinfizieren. Bei der 
Bestattungsfeier dürfen Des-
infektionsgerüche nicht wahrnehmbar sein. 
 
(3) Die Neubelegung bestehender Grüfte 
ist unter Beachtung der einschlägigen Si-
cherheitsbestimmungen zulässig. 
 
 
 

V. 
Gestaltung der Grabstätten 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 18 
Allgemeine Gestaltungsvorschriften 

 
(1) Jede Grabstätte ist so zu gestalten und 
so an die Umgebung anzupassen, dass der 
Friedhofszweck und der Zweck dieser Sat-
zung sowie die Würde des Friedhofes in 
seinen einzelnen Teilen und in seiner Ge-
samtanlage gewahrt wird. 
 
(2) Grabstätten für Erdbestattungen dürfen 
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ge gewahrt wird. 
 
(2) Die einzelnen Distrikte werden in Bele-
gungsplänen ausgewiesen. 
 
(3) Jede einzelne Grabstelle darf nur bis zu 
40 % der Fläche mit Platten, Steinen oder 
sonstigem wasserundurchlässigem Materi-
al abgedeckt werden. Hierzu zählen auch 
die Flächen der Grabsteinsockel. Kiesflä-
chen mit festen Unterbauten wie Beton 
oder ähnliches sowie wasserundurchlässi-
ge Folien gelten ebenfalls als Abdeckun-
gen. 
 
(4) Der Baumbestand auf den Friedhöfen 
steht unter besonderem Schutz. Über die 
Entfernung von Bäumen über 30 cm 
Stammumfang entscheidet die Stadtver-
waltung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nur bis zu 2/3 der Fläche mit Platten, Stei-
nen oder sonstigem wasserundurchlässi-
gem Material abgedeckt werden. Urnen-
reihen- und Urnenwahlgrabstätten können 
bis zu 100% abgedeckt werden. Maßgeb-
lich für die Berechnung ist das Außenmaß. 
Kiesflächen mit festen Unterbauten wie 
Beton oder Ähnliches sowie wasserun-
durchlässige Folien gelten ebenfalls als 
Abdeckung. 
 
(3) Die Herrichtung, Unterhaltung und 
Veränderung der gärtnerischen Anlagen 
außerhalb der Grabstätten obliegt der 
Friedhofsverwaltung. 
 
(4) Das Ablegen von Grabschmuck, Blu-
menschalen, Grablichtern oder sonstigen 
Dekorationen ist bei den Sondergrabarten 
nach § 16 Abs. 1-4 nicht gestattet. Die 
Friedhofsverwaltung ist ansonsten berech-
tigt, abgelegte Blumen, Kränze oder ande-
re Gegenstände jederzeit zu entfernen und 
zu entsorgen. 
 
(5) Kunststoffe oder sonstige nicht ver-
rottbare Werkstoffe dürfen in sämtlichen 
Produkten der Trauerfloristik, insbesondere 
in Kränzen, Trauergebinden, Trauergeste-
cken, im Grabschmuck und bei Grabein-
fassungen sowie bei Pflanzenzuchtbehäl-
tern, die an der Pflanze verbleiben, nicht 
verwendet werden. Ausgenommen sind 
Grabvasen, Markierungszeichen, Gießkan-
nen und Dauerlichter. 
 
(6) Unzulässig ist: 
a) das Einfassen der Grabstätte mit He-

cken, Steinen, Metall, Glas oder Ähnli-
chem, 

b) das Errichten von Rankgerüsten, Gittern 
oder Pergolen, 

c) das Aufstellen einer Bank oder sonsti-
gen Sitzgelegenheit. 
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VI. 
Grabmale und bauliche Anlagen 

 
§ 21 

Distrikte mit allgemeinen Gestaltungsvor-
schriften 

 
(1) Die Grabmale und baulichen Anlagen in 
Distrikten mit allgemeinen Gestaltungsvor-
schriften unterliegen unbeschadet der 
Bestimmungen des § 20 in ihrer Gestal-
tung, Bearbeitung und Anpassung an die 
Umgebung keinen zusätzlichen Anforde-
rungen. Die Mindeststärke der Grabmale 
beträgt bis 0,80 m Höhe 0,12 m, ab 
0,80 m bis 1,00 m Höhe 0,14 m, ab 
1,00 m bis 1,50 m Höhe 0,16 m und ab 
1,50 m Höhe 0,18 m. 
 
(2) Die Stadtverwaltung kann weiterge-
hende Anforderungen verlangen, wenn 
dies aus Gründen der Standsicherheit er-
forderlich ist. 
 

§ 22 
Distrikte mit zusätzlichen Gestaltungsvor-

schriften 
 
(1) Die Grabmale in Distrikten mit zusätzli-
chen Gestaltungsvorschriften müssen in 
ihrer Gestaltung und Bearbeitung nachste-
henden Anforderungen entsprechen: 
 
a) Für Grabmale dürfen nur Natursteine, 

Holz und geschmiedetes oder gegosse-
nes Metall verwendet werden. Findlin-
ge, findlingsähnliche, unbearbeitete 
bruchrauhe, grellweiße und tiefschwar-
ze Grabmale sind nicht zugelassen. 

 
b) Bei der Gestaltung und Bearbeitung sind 

folgende Vorschriften einzuhalten: 
 
 1. Politur und Feinschliff sind nur zuläs-

sig als gestalterisches Element für 
Schriften, Ornamente und Symbole, 

VI. 
Grabmale und bauliche Anlagen 

 
§ 19 

Errichtung und Änderung von Grabanlagen 
 
(1) Für die Planung, die Ausführung, die 
Abnahmeprüfung und die jährliche Prüfung 
der Grabanlagen gilt die „Technische An-
leitung zur Standsicherheit von Grabmalan-
lagen (TA-Grabmal)“ der Deutschen Natur-
stein Akademie e.V. in der jeweils neues-
ten Fassung. 
 
(2) Die Errichtung und jede Veränderung 
von Grabmalen sind der Friedhofsverwal-
tung unter Verwendung der hierfür vorge-
sehenen Formulare (2-fach) anzuzeigen.  
 
(3) Den Anzeigen sind 2-fach beizufügen: 
der Grabmalentwurf bzw. die Änderung 
mit Grundriss und Seitenansicht im Maß-
stab 1:10 unter Angabe des Materials, 
seiner Bearbeitung, der Form, der Maße, 
der Anordnung der Schrift, der Ornamente 
und der Symbole sowie der Fundamentie-
rung und Verdübelung unter Beachtung 
der Vorgaben der TA-Grabmal. 
 
(4) Mit den Vorhaben darf einen Monat 
nach schriftlich bestätigtem Eingang der 
vollständigen Anzeige begonnen werden, 
wenn das Nutzungsrecht bezahlt ist und 
seitens der Friedhofsverwaltung keine Be-
denken wegen eines Verstoßes gegen die 
Friedhofssatzung und der TA-Grabmal er-
hoben wurden. Der/die Nutzungsberechtig-
te ist verantwortlich für die Einhaltung der 
vorgenannten Bestimmungen.  
 
(5) Das Vorhaben ist erneut anzuzeigen, 
wenn das Grabmal oder die sonstige bauli-
che Anlage nicht binnen eines Jahres nach 
Genehmigung des Antrags errichtet bzw. 
geändert worden ist.  
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die nur eine der Größe des Grabma-
les angemessene Fläche einnehmen 
dürfen. 

 2. Die Grabmale müssen aus einem 
Stück hergestellt sein und dürfen 
keinen Sockel haben. 

 
 3. Beton, Glas, Emaille, Kunststoff, 

Lichtbilder, Gold, Silber, Farben und 
ähnliche Stoffe sind als Materialien, 
Zutaten, Gestaltungs- und Bearbei-
tungsarten nicht zugelassen. 

 
(2) Auf Grabstätten für Erdbestattungen 
sind Grabmale mit folgenden Maßen zuläs-
sig: 
 
a) auf Reihengrabstätten für Verstorbene 

bis zu 5 Jahren: 
 
 1. stehende Grabmale: 
  Höhe 0,60 bis 0,80 m, Breite bis 

0,45 m, Mindeststärke 0,12 m; 
 
 2. liegende Grabmale: 
  Breite bis 0,35 m, Höchstlänge 

0,40 m, Mindeststärke 0,12 m; 
 
b) auf Reihengrabstätten für Verstorbene 

über 5 Jahren: 
 
 1. stehende Grabmale: 
  Höhe bis 1,20 m, Breite bis 0,45 m, 

Mindeststärke 0,16 m; 
 
 2. liegende Grabmale: 
  Breite bis 0,50 m, Höchstlänge 

0,70 m, Mindeststärke 0,12 m; 
 
c) auf Wahlgrabstätten: 
 
 1. stehende Grabmale: 
  aa) bei einstelligen Wahlgräbern im 

Hochformat: 
   Höhe 1,00 bis 1,30 m, Breite bis 

0,60 m, Mindeststärke 0,16 m; 

(6) Künstlerisch oder historisch wertvolle 
Grabmale und bauliche Anlagen oder sol-
che, die als besondere Eigenart des Fried-
hofs erhalten bleiben sollen, werden in 
einem Verzeichnis geführt. Die Friedhofs-
verwaltung kann die Zustimmung zur Än-
derung derartiger Grabmale und baulicher 
Anlagen versagen. Insoweit sind die zu-
ständigen Denkmalschutz- und Pflegebör-
den nach Maßgabe der gesetzlichen Best-
immungen zu beteiligen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 25 - 7/17 

25 

  bb) bei zwei- und mehrstelligen 
Wahlgräbern sind auch folgende 
Maße zulässig: 

   Höhe 0,80 bis 1,00 m, Breite bis 
1,40 m, Mindeststärke 0,16 m; 

 
 2. liegende Grabmale: 
  aa) bei einstelligen Grabstätten: 
   Breite bis 0,50 m, Länge bis 

0,90 m, Mindesthöhe 0,12 m; 
  bb) bei zweistelligen Grabstätten: 
   Breite bis 1,00 m, Länge bis 

1,20 m, Mindesthöhe 0,16 m; 
  cc) bei mehr als zweistelligen Grab-

stätten: 
   Breite bis 1,20 m, Länge bis 

1,20 m, Mindesthöhe 0,16 m. 
 
(3) Auf Urnengrabstätten sind Grabmale 
bis zu folgenden Größen zulässig: 
 
a) auf Urnenreihengrabstätten: 
 
 1. liegende Grabmale: 
  Größe 0,40 x 0,40 m, Höhe der Hin-

terkante 0,15 m; 
 
 2. stehende Grabmale: 
  Grundriss max. 0,35 x 0,35 m, Höhe 

bis 0,90 m; 
 
b) auf Urnenwahlgrabstätten: 
 
 1. stehende Grabmale mit quadrati-

schem oder rundem Grundriss max. 
0,40 x 0,40 m, Höhe 0,80 bis 
1,20 m; 

 
 2. liegende Grabmale mit quadrati-

schem Grundriss bis 0,60 x 0,60 m, 
Mindesthöhe 0,12 m. 

 
(4) Abdeckungen der Grabflächen mit Plat-
ten, Steinen, ausgenommen der Flächen 
der Grabsteinsockel, oder sonstigen was-
serundurchlässigem Material sind nicht 
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zulässig. Kiesflächen mit festen Unterbau-
ten wie Beton oder Ähnliches sowie was-
serundurchlässige Folien gelten ebenfalls 
als Abdeckung. 
 
(5) Soweit es der Friedhofsträger unter 
Beachtung des § 20 für vertretbar hält, 
kann er Ausnahmen von den Vorschriften 
der Abs. 1 - 3 und auch sonstige bauliche 
Anlagen als Ausnahme im Einzelfall zulas-
sen. 
 

§ 23 
Zustimmungserfordernis 

 
(1) Die Errichtung und jede Veränderung 
von Grabmalen bedarf der vorherigen 
schriftlichen Zustimmung der Stadtverwal-
tung. Auch provisorische Grabmale sind 
zustimmungspflichtig, sofern sie größer als 
0,15 m x 0,30 m sind. Die Antragsteller 
haben bei Reihen-
grabstätten/Urnenreihengrabstätten die 
Grabnummernkarte vorzulegen, bei Wahl-
grabstätten/Urnenwahlgrabstätten ihr Nut-
zungsrecht nachzuweisen. 
 
(2) Den Anträgen sind zweifach beizufü-
gen: 
 
a) der Grabmalentwurf mit Grundriss und 

Seitenansicht im Maßstab 1 : 10 unter 
Angabe des Materials, seiner Bearbei-
tung, der Anordnung der Schrift, der 
Ornamente und der Symbole sowie der 
Fundamentierung. 

 
b) Soweit es zum Verständnis erforderlich 

ist, Zeichnungen der Schrift, der Orna-
mente und der Symbole im Maßstab 
1 : 1 unter Angabe des Materials, sei-
ner Bearbeitung, des Inhaltes, der Form 
und der Anordnung. 

 
In besonderen Fällen kann die Vorlage ei-
nes Modells im Maßstab 1 : 10 oder das 
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Aufstellen einer Attrappe in natürlicher 
Größe auf der Grabstätte verlangt werden. 
 
(3) Die Errichtung und jede Veränderung 
aller sonstigen baulichen Anlagen bedarf 
ebenfalls der vorherigen Zustimmung der 
Stadtverwaltung. Die Abs. 1 und 2 gelten 
entsprechend. 
 
(4) Die Zustimmung erlischt, wenn das 
Grabmal oder die sonstige bauliche Anlage 
nicht binnen eines Jahres nach der Zu-
stimmung errichtet worden ist. 
 
(5) Die nicht zustimmungspflichtigen pro-
visorischen Grabmale sind nur als naturla-
sierte Holztafeln oder Holzkreuze zulässig 
und dürfen nicht länger als 2 Jahre nach 
der Beisetzung verwendet werden. 
 
(6) Für die Grabmalgenehmigung ist ein 
vorgegebenes Formular der Stadtverwal-
tung zu verwenden, worauf die Prüf- und 
Abnahmevermerke vor Aufstellung der 
Grabstätteneinrichtung von der Stadtver-
waltung einzuholen sind (§ 24 Abs. 1). 
 

§ 24 
Anlieferung 

 
(1) Bei der Anlieferung von Grabmalen 
oder sonstigen baulichen Anlagen ist dem 
Friedhofsmeister der genehmigte Aufstel-
lungsantrag vorzulegen. 
 
(2) Die Grabmale oder sonstigen baulichen 
Anlagen sind so zu liefern, dass sie vom 
Friedhofsmeister überprüft werden kön-
nen; Einzelheiten hierzu kann die Stadt-
verwaltung bestimmen. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 20 
Anlieferung 

 
(1) Grabmale und sonstige bauliche Anla-
gen dürfen nur unter Vorlage der bestätig-
ten Anzeige  in den Friedhofsbereich ein-
gebracht werden.  
 
(2) Grabmale und sonstige bauliche Anla-
gen, die ohne bestätigte Anzeige in den 
Friedhofsbereich eingebracht werden, 
können nach einmaliger schriftlicher Besei-
tigungsaufforderung an den Nutzungsbe-
rechtigten/Zahlungspflichtigen und erfolg-
losem Ablauf einer zu setzenden, ange-
messenen Beseitigungsfrist, zu Lasten des 
Nutzungsberechtigten/Zahlungspflichtigen 
entfernt werden, wenn die vollständige 
Anzeige nicht binnen einer von der Fried-
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§ 25 
Fundamentierung und Befestigung 

 
(1) Die Grabmale sind nach den allgemein 
anerkannten Regeln des Handwerks so zu 
fundamentieren und zu befestigen, dass 
sie dauernd standsicher sind und auch 
beim Öffnen benachbarter Gräber nicht 
umstürzen oder sich senken können. Dies 
gilt für sonstige bauliche Anlagen entspre-
chend. Die Richtlinien für das Fundamen-
tieren und Versetzen von Grabdenkmälern 
des Bundesinnungsverbandes des Deut-
schen Steinmetz- und Holzbild-
hauerhandwerks sind bindend. 
 
(2) Die Art der Fundamentierung und der 
Befestigung, insbesondere die Größe und 
Stärke der Fundamente, bestimmt die 
Stadtverwaltung gleichzeitig mit der Zu-
stimmung nach § 23. Die Stadtverwaltung 
kann überprüfen, ob die vorgeschriebene 
Fundamentierung durchgeführt worden ist. 
 
(3) Die Steinstärke muss die Standfestig-
keit der Grabmale gewährleisten. Die Min-
deststärke der Grabmale bestimmt sich 
nach den §§ 21 und 22. 
 

§ 26 
Unterhaltung 

 
(1) Die Grabmale und die sonstigen bauli-
chen Anlagen sind dauernd in würdigem 
und verkehrssicherem Zustand zu halten. 
Verantwortlich sind insoweit bei Reihen-
grabstätten/Urnenreihengrabstätten die 
Inhaber der jeweiligen Grabnummernkarte, 
bei Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten 
die jeweiligen Nutzungsberechtigten. 
 
(2) Erscheint die Standsicherheit von 
Grabmalen, sonstigen baulichen Anlagen 

hofsverwaltung zu setzenden Frist nachge-
reicht wird. 
 

§ 21 
Verkehrssicherungspflicht für Grabanlagen 
 
(1) Grabmale und bauliche Anlagen sind 
dauernd in verkehrssicherem Zustand zu 
erhalten. Die Verkehrssicherheit ist min-
destens einmal jährlich (im Frühjahr/nach 
der Frostperiode) zu überprüfen. Verant-
wortlich dafür ist bei Reihengrabstätten, 
wer den Antrag auf Zuteilung der Grab-
stätte gestellt hat, bei Wahlgrabstätten der 
Nutzungsberechtigte. Seitens der Fried-
hofsverwaltung wird zusätzlich die Ver-
kehrssicherheit einmal jährlich kontrolliert. 
Grundlage für die Überprüfung ist die TA-
Grabmal (§ 19). 
 
(2) Scheint die Standsicherheit eines 
Grabmals, einer sonstigen baulichen Anla-
ge oder Teilen davon gefährdet, so sind 
die in Abs. 1 genannten Personen ver-
pflichtet, unverzüglich die erforderlichen 
Maßnahmen zur Behebung zu treffen. 
 
(3) Bei Gefahr in Verzug kann die Fried-
hofsverwaltung auf Kosten der Verant-
wortlichen Sicherungsmaßnahmen (z.B. 
Umlegen von Grabmalen) treffen. Wird der 
ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher 
Aufforderung der Friedhofsverwaltung 
nicht innerhalb einer festzusetzenden an-
gemessenen Frist beseitigt, ist die Fried-
hofsverwaltung berechtigt, auf Kosten des 
Verantwortlichen das Grabmal oder Teile 
davon zu entfernen. Entfernte Gegenstän-
de werden drei Monate aufbewahrt. Nach 
Ablauf dieses Zeitraumes gehen die ent-
fernten Gegenstände entschädigungslos in 
die Verfügungsgewalt der Stadt über. Ist 
der nach Abs. 1 Verantwortliche nicht zu 
ermitteln, erfolgt die Aufforderung durch 
eine öffentliche Bekanntmachung. 
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oder Teilen davon gefährdet, sind die für 
die Unterhaltung Verantwortlichen ver-
pflichtet, unverzüglich Abhilfe zu schaffen. 
Bei Gefahr im Verzuge kann die Stadtver-
waltung auf Kosten der Verantwortlichen 
Sicherungsmaßnahmen (z. B. Umlegen von 
Grabmalen) treffen. Wird der ordnungs-
widrige Zustand trotz schriftlicher Auffor-
derung der Stadtverwaltung nicht inner-
halb einer festzusetzenden angemessenen 
Frist beseitigt, ist die Stadtverwaltung 
berechtigt, das Grabmal oder Teile davon 
auf Kosten der Verantwortlichen zu ent-
fernen. Die Stadt ist verpflichtet, diese 
Gegenstände 3 Monate aufzubewahren. 
Sind die Verantwortlichen nicht bekannt 
oder ohne besonderen Aufwand nicht zu 
ermitteln, genügen als Aufforderung eine 
öffentliche Bekanntmachung und ein Hin-
weisschild auf der Grabstätte, das für die 
Dauer von einem Monat aufgestellt wird. 
(3) Die Verantwortlichen sind für jeden 
Schaden haftbar, der durch Umstürzen 
von Grabmalen oder Grabmalteilen verur-
sacht wird. 
 
(4) Künstlerisch oder historisch wertvolle 
Grabmale und bauliche Anlagen oder sol-
che, die als besondere Eigenart eines 
Friedhofes erhalten bleiben sollen, werden 
in einem Verzeichnis geführt. Die Stadt-
verwaltung kann die Zustimmung zur Än-
derung derartiger Grabmale und baulicher 
Anlagen versagen. Insoweit sind die zu-
ständigen Denkmalschutz- und 
-pflegebehörden nach Maßgabe der ge-
setzlichen Bestimmungen zu beteiligen. 
 
(5) Bei der anonymen Bestattung entfällt 
die Unterhaltung der Grabstätten durch die 
Berechtigten. Die Unterhaltung der Grab-
stätten obliegt der Stadtverwaltung. 
 

§ 27 
Entfernung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 22 
Entfernung von Grabanlagen 
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(1) Vor Ablauf der Ruhezeit oder der Nut-
zungszeit dürfen Grabmale nur mit vorhe-
riger schriftlicher Zustimmung der Stadt-
verwaltung entfernt werden. Die Zustim-
mung kann in besonderen Fällen versagt 
werden, insbesondere bei Grabmalen im 
Sinne des § 26 Abs. 4. 
 
(2) Nach Ablauf der Nutzungszeit haben 
die Nutzungsberechtigten diese Anlagen 
und den Aufwuchs von der Grabstätte zu 
entfernen. Geschieht dies nicht innerhalb 
von 3 Monaten nach Ablauf der Nutzungs-
zeit, ist die Stadtverwaltung berechtigt, 
die Grabstätte abzuräumen. In diesem Fall 
gehen die abgeräumten Gegenstände ent-
schädigungslos in das Eigentum der Stadt 
über. Müssen Grabmale, bauliche Anlagen, 
Umzäunungen, größere Gehölze oder dgl. 
beseitigt werden, haben die vormals Nut-
zungsberechtigten der Stadt alle hierdurch 
entstehenden Kosten zu erstatten. Die 
Stadtverwaltung ist nicht verpflichtet, 
Grabmale oder sonstige Anlagen in Ver-
wahrung zu nehmen. 
 
(3) Die Stadtverwaltung ist berechtigt, 
ohne ihre Zustimmung aufgestellte Grab-
male 1 Monat nach Benachrichtigung der 
Inhaber der jeweiligen Grabnummernkarte 
oder der Nutzungsberechtigten auf deren 
Kosten entfernen zu lassen. Lassen die 
Verpflichteten nicht binnen 3 Monaten 
nach der Benachrichtigung die Anlagen 
abholen, gehen diese entschädigungslos in 
das Eigentum der Stadt über. 
 
 

VII. 
Herrichtung und Pflege der Grabstätten 

 
§ 28 

Herrichtung und Unterhaltung 
 
(1) Alle Grabstätten müssen im Rahmen 
der Vorschriften des § 20 hergerichtet und 

(1) Vor Ablauf der Ruhezeit oder der Nut-
zungszeit dürfen Grabanlagen nur mit vor-
heriger schriftlicher Zustimmung der Fried-
hofsverwaltung entfernt werden. Die Zu-
stimmung kann in besonderen Fällen ver-
sagt werden, insbesondere bei Grabmalen 
im Sinne des § 19 Abs. 6. 
 
(2) Eine vorzeitige Abräumung von Grä-
bern ist vor Ablauf der Ruhezeit zulässig. 
Voraussetzung ist eine schriftliche Ver-
zichtserklärung durch den Nutzungsbe-
rechtigten. Wahl- und Reihengrabstätten 
können max. 5 Jahre vor dem Ablauf der 
Ruhezeit (mit Sperrvermerk) entfernt wer-
den. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
VII. 

Herrichtung und Pflege der Grabstätten 
 

§ 23 
Herrichtung und Unterhaltung 

 
(1) Alle Grabstätten müssen hergerichtet 
und dauernd instand gehalten werden. 
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dauernd instand gehalten werden. Dies gilt 
entsprechend für den Grabschmuck. 
 
(2) Die Gestaltung der Gräber ist dem Ge-
samtcharakter des Friedhofes, dem beson-
deren Charakter des Friedhofsteils und der 
unmittelbaren Umgebung anzupassen. Die 
Grabstätten dürfen nur mit Pflanzen be-
pflanzt werden, die andere Grabstätten 
und die öffentlichen Anlagen und Wege 
nicht beeinträchtigen. 
 
(3) Für die Herrichtung und die Instandhal-
tung sind bei Reihengrabstät-
ten/Urnenreihengrabstätten die Inhaber der 
jeweiligen Grabnummernkarte, bei Wahl-
grabstätten/Urnenwahlgrabstätten die 
Nutzungsberechtigten verantwortlich. Die 
Verpflichtung erlischt mit dem Ablauf der 
Ruhezeit oder des Nutzungsrechts. 
 
(4) Der Stadtverwaltung ist das Anpflan-
zen und Entfernen von Bäumen, Hecken 
und Sträuchern, die eine Höhe von mehr 
als 2 m erreichen können, durch die Be-
rechtigten vorher anzuzeigen. Über das 
Entfernen von Bäumen mit einem Stamm-
umfang von über 30 cm entscheidet allein 
die Stadtverwaltung. Die Entfernung ist 
schriftlich zu beantragen. 
 
(5) Die vorgesehene Grabgestaltung muss 
sich nach Art und Maß in die Eigenart des 
betreffenden Friedhofsdistriktes einfügen. 
Die Stadtverwaltung kann bis 2 Wochen 
nach der Anzeige Änderungen verlangen 
bzw. das Anpflanzen untersagen. 
 
(6) Reihengrabstät-
ten/Urnenreihengrabstätten müssen binnen 
6 Monaten nach Belegung, Wahlgrabstät-
ten/Urnenwahlgrabstätten binnen 
6 Wochen nach dem Erwerb des Nut-
zungsrechtes hergerichtet sein. 
 
(7) Die Stadtverwaltung kann verlangen, 

Grabstätten müssen binnen 6 Monaten 
nach dem Erwerb des Nutzungsrechts her-
gerichet sein. Dies gilt entsprechend für 
den Grabschmuck. 
 
(2) Für die Herrichtung und Unterhaltung 
sind die  Nutzungsberechtigten verant-
wortlich. Die Grabpflege wird bei Sonder-
grabarten sowie anonymen Reihen- oder 
Wahlgrabstätten bzw. Urnenreihengrab-
stätten von der Friedhofsverwaltung ge-
währleistet. 
 
(3) Für die individuelle Ausgestaltung der 
Grabstätten gelten folgende Grundsätze: 
a) Jede Grabstätte ist so zu gestalten und 

so der Umgebung anzupassen, dass die 
Würde der Friedhöfe in ihren einzelnen 
Teilen und ihrer Gesamtanlagen ge-
wahrt bleibt. Sie ist dauernd instand zu 
halten, dies gilt entsprechend für den 
Grabschmuck. Verwelkte Blumen und 
Kränze sind unverzüglich von den Grab-
stätten zu entfernen. 

b) Auf den Pflanzflächen der Grabstätten 
dürfen keine Gewächse verwendet 
werden, die sofort oder später benach-
barte Grabstätten, Friedhofsanlagen o-
der andere Einrichtungen beeinträchti-
gen. Die Bepflanzung darf eine Höhe 
von 2 m nicht übersteigen. 

c) Der Schnitt oder die Beseitigung zu 
stark wachsender oder absterbender 
Bäume und Sträucher kann angeordnet 
werden. Wird die notwendige Maßnah-
me nicht innerhalb der von der Fried-
hofsverwaltung gesetzten Frist durch-
geführt, so werden die Arbeiten auf 
Kosten des/der Nutzungsberechtigten 
ausgeführt. 

 
(4) Nach Ablauf der Nutzungszeit ist die 
Grabstelle von den Nutzungsberechtigten 
abzuräumen. Das Abräumen von Grabfel-
dern oder Teilen von ihnen nach Ablauf 
der Ruhezeit ist 3 Monate vorher öffentlich 
und durch ein Hinweisschild auf dem be-
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dass die Verantwortlichen die Grabstätte 
nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nut-
zungsrechtes abräumen. § 27 Abs. 2 gilt 
entsprechend. 
 
(8) Die Herrichtung, die Unterhaltung und 
jede Veränderung der gärtnerischen Anla-
gen außerhalb der Grabstätten sowie der 
anonymen Grabstätten obliegen aus-
schließlich der Stadtverwaltung. Die bota-
nischen Besonderheiten und Raritäten auf 
den Friedhöfen sind zu erhalten und zu 
pflegen. 
 
(9) Die für die Grabstätten Verantwortli-
chen können die Grabstätten selbst anle-
gen und pflegen oder damit einen zugelas-
senen Friedhofsgärtner beauftragen. 
 
(10) Die Verwendung von Pflanzenschutz- 
und Unkrautbekämpfungsmitteln bei der 
Grabpflege ist nicht gestattet. 
 
(11) Kunststoffe oder sonstige nicht ver-
rottbare Werkstoffe dürfen in sämtlichen 
Produkten der Trauerfloristik, insbesondere 
in Kränzen, Trauergebinden, Trauergeste-
cken, im Grabschmuck und bei Grabein-
fassungen sowie bei Pflanzenzuchtbehäl-
tern, die an der Pflanze verbleiben, nicht 
verwandt werden. Ausgenommen sind 
Grabvasen, Markierungszeichen, Gießkan-
nen und Dauerlichter. 
 
(12) Die bei der Herrichtung und Pflege der 
Grabstätten anfallenden Abfallstoffe sind 
auf ein Minimum zu reduzieren und ge-
trennt entsprechend den auf den Friedhö-
fen dafür vorgesehenen Behältnissen zu 
entsorgen. 
 

§ 29 
Distrikte ohne zusätzliche Gestaltungsvor-

schriften 
 
In Distrikten ohne zusätzliche Gestaltungs-

treffenden Grabfeld bekannt zu machen. 
Das Abräumen von Gräbern beinhaltet die 
Entfernung der gesamten baulichen Anlage 
inklusive der Fundamente, sowie das Auf-
füllen und Angleichen des Erdreichs an die 
Umgebung und das Einsäen von Rasen. 
Wird die Grabstelle nicht innerhalb von 3 
Monaten nach Ablauf der Nutzungszeit 
abgeräumt, ist die Friedhofsverwaltung 
selbst dazu berechtigt. In diesem Fall ge-
hen die abgeräumten Gegenstände ent-
schädigungslos in das Eigentum der Stadt 
über. Müssen Grabmale, bauliche Anlagen, 
Umzäunungen, größere Gehölze oder der-
gleichen beseitigt werden, haben die vor-
mals Nutzungsberchtigten der Stadt alle 
hierdurch entstandenen Kosten zu erstat-
ten. Die Friedhofsverwaltung ist nicht ver-
pflichtet, Grabmale oder sonstige Anlagen 
in Verwahrung zu nehmen. 
 
(5) Die für die Grabstätten Verantwortli-
chen können die Grabstätten selbst anle-
gen und pflegen oder damit einen Dritten 
beauftragen. 
 
(6) Die Verwendung von Pflanzenschutz- 
und Unkrautbekämpfungsmitteln bei der 
Grabpflege ist nicht gestattet. 
 
(7) Die bei der Herrichtung und Pflege der 
Grabstätten anfallenden Abfallstoffe sind 
auf ein Minimum zu reduzieren und ge-
trennt entsprechend den auf den Friedhö-
fen dafür vorgesehenen Behältnissen zu 
entsorgen. 
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vorschriften unterliegt die gärtnerische 
Herrichtung und Unterhaltung der Grab-
stätten unbeschadet der Bestimmungen 
der §§ 20 und 28 keinen zusätzlichen An-
forderungen. 
 

§ 30 
Distrikte mit zusätzlichen Gestaltungsvor-

schriften 
 
(1) Die Grabstätten müssen eine die ge-
samte Fläche bedeckende Bepflanzung 
erhalten und in ihrer gärtnerischen Gestal-
tung und Anpassung an die Umgebung 
erhöhten Anforderungen entsprechen. 
Kies- und Pflasterflächen sind nicht zuläs-
sig. 
 
(2) Unzulässig ist 
 
a) das Pflanzen von Bäumen oder groß-

wüchsigen Sträuchern, 
b) das Einfassen der Grabstätte mit He-

cken, Steinen, Metall, Glas oder ähnli-
chem, 

c) das Errichten von Rankgerüsten, Gittern 
oder Pergolen, 

d) das Aufstellen einer Bank oder sonsti-
gen Sitzgelegenheit. 

 
(3) Soweit es die Stadtverwaltung unter 
Beachtung der §§ 28 und 20 für vertretbar 
hält, kann sie Ausnahmen von den Vor-
schriften der Abs. 1 und 2 im Einzelfall 
zulassen. 
 

§ 31 
Vernachlässigung der Grabpflege 

 
(1) Wird eine Reihengrabstät-
te/Urnenreihengrabstätte nicht ordnungs-
gemäß hergerichtet oder gepflegt, haben 
die Berechtigten auf schriftliche Aufforde-
rung der Stadtverwaltung die Grabstätte 
innerhalb einer jeweils festzusetzenden 
angemessenen Frist in Ordnung zu brin-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 24 
Vernachlässigung der Grabpflege 

 
(1) Wird eine Grabstätte nicht ordnungs-
gemäß hergerichtet oder gepflegt, so hat 
der Verantwortliche auf schriftliche Auf-
forderung der Friedhofsverwaltung die 
Grabstätte innerhalb einer festzusetzenden 
angemessenen Frist in Ordnung zu brin-
gen. Ist der Verantwortliche nicht bekannt 
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gen. Sind die Berechtigten nicht bekannt 
oder nicht ohne besonderen Aufwand zu 
ermitteln, wird durch eine öffentliche Be-
kanntmachung auf die Verpflichtung zur 
Herrichtung und Pflege hingewiesen. Au-
ßerdem werden die unbekannten Berech-
tigten durch ein Hinweisschild auf der 
Grabstätte aufgefordert, sich mit der 
Stadtverwaltung in Verbindung zu setzen. 
Bleibt die Aufforderung oder der Hinweis 
3 Monate unbeachtet, kann die Stadtver-
waltung auf Kosten der Berechtigten 
 
a) die Grabstätte abräumen, einebnen und 

einsäen und 
b) Grabmale und sonstige bauliche Anla-

gen beseitigen. 
 
(2) Für Wahlgrabstätten und Urnenwahl-
grabstätten gelten Abs. 1 Satz 1 - 3 ent-
sprechend. Kommen die Nutzungsberech-
tigten ihrer Verpflichtung nicht nach, kann 
die Stadtverwaltung in diesem Fall die 
Grabstätte auf Kosten der Nutzungsbe-
rechtigten in Ordnung bringen lassen oder 
das Nutzungsrecht ohne Entschädigung 
entziehen. In dem Entziehungsbescheid 
werden die Nutzungsberechtigten aufge-
fordert, das Grabmal und die sonstigen 
baulichen Anlagen innerhalb von 
3 Monaten seit Unanfechtbarkeit des Ent-
ziehungsbescheides zu entfernen. 
 
(3) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck 
gilt Abs. 1 Satz 1 entsprechend. Wird die 
Aufforderung nicht befolgt oder sind die 
Verantwortlichen nicht bekannt oder nicht 
ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, 
kann die Stadtverwaltung auf Kosten der 
Verantwortlichen den Grabschmuck ent-
fernen. 
 
(4) Die Stadt Bad Kreuznach ist im Falle 
der Abs. 1 - 3 nicht zur Aufbewahrung 
verpflichtet. Für entfernte Anlagen gilt 
§ 27 Abs. 3 Satz 2 entsprechend. 

oder nicht ohne besonderen Aufwand zu 
ermitteln, genügt eine öffentliche Be-
kanntmachung. Kommt der Verantwortli-
che der Aufforderung nicht nach, so ist die 
Friedhofsverwaltung berechtigt, nach zu-
vor erfolgter Androhung der Ersatzvor-
nahme  den bemängelten Zustand auf Kos-
ten des Verantwortlichen zu beseitigen. 
 
(2) Sofern keine dauerhafte Pflege nach 
Absatz 1 Satz 1 erfolgt oder eine Ersatz-
vornahme nicht zweckmäßig ist, können 
Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten 
nach vorheriger Bekanntgabe von der 
Friedhofsverwaltung komplett abgeräumt 
werden. Bei Wahlgrabstätten kann die 
Friedhofsverwaltung das Nutzungsrecht 
ohne Entschädigung entziehen. In dem 
Entziehungsbescheid wird der jeweilige 
Nutzungsberechtigte aufgefordert, das 
Grabmal und die sonstigen baulichen An-
lagen innerhalb von drei Monaten seit Un-
anfechtbarkeit des Entziehungsbescheides 
zu entfernen. Kommt der Nutzungsberech-
tigte seiner Verpflichtung nicht nach, wird 
das Abräumen zu Lasten des Verpflichte-
ten durch die Friedhofsverwaltung vorge-
nommen. 
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VIII. 

Leichenhallen und Trauerfeiern 
 

§ 32 
Benutzung der Leichenhalle 

 
 
(1) Die Leichenhallen dienen der Aufnahme 
der Leichen bis zur Bestattung. Sie dürfen 
nur mit Erlaubnis der Stadtverwaltung und 
in Begleitung eines Angehörigen des Fried-
hofspersonals betreten werden. Die Benut-
zung der Räumlichkeiten bedarf der Ge-
nehmigung der Stadtverwaltung. 
 
(2) Sofern keine gesundheitsaufsichtlichen 
oder sonstigen Bedenken bestehen, kön-
nen die Angehörigen die Verstorbenen 
während der festgesetzten Zeiten sehen. 
Die Särge sind spätestens eine halbe 
Stunde vor Beginn der Trauerfeier oder der 
Beisetzung endgültig zu schließen. 
 
(3) Die Särge der an meldepflichtigen über-
tragbaren Krankheiten Verstorbenen sollen 
in einem besonderen Raum der Leichenhal-
le des Zentralfriedhofes aufgestellt wer-
den. Der Zutritt zu diesen Räumen und die 
Besichtigung der Leichen bedürfen zusätz-
lich der vorherigen Zustimmung des Amts-
arztes. 
 
 
 

§ 33 
Trauerfeier 

 
(1) Die Trauerfeiern können in einem dafür 
bestimmten Raum (Friedhofskapelle), am 
Grab oder an einer anderen im Freien vor-
gesehenen Stelle abgehalten werden. 
 
(2) Die Benutzung der Friedhofskapelle 
kann untersagt werden, wenn die Verstor-
benen an einer meldepflichtigen übertrag-

 
VIII. 

Leichenhallen und Trauerfeiern 
 

§ 25 
Benutzung der Leichenhalle und des Ab-

schiedsraums 
 
(1) Die Leichenhallen dienen der Aufnahme 
der Leichen bis zur Bestattung. Sie dürfen 
nur mit Erlaubnis der Friedhofsverwaltung 
und in Begleitung eines Angehörigen des 
Friedhofspersonals betreten werden.  
 
(2) Sofern keine gesundheitsaufsichtlichen 
oder sonstigen Bedenken wegen des Zu-
stands der Leiche bestehen, können die 
Angehörigen die Verstorbenen während 
der festgesetzten Zeiten im Abschieds-
raum oder einer Kühlzelle sehen.  
 
(3) Der Bestatter trägt die Verantwortung 
für die Särge der an meldepflichtigen über-
tragbaren Krankheiten Verstorbenen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 26 
Trauerfeier 

 
(1) Die Trauerfeiern können in einem dafür 
bestimmten Raum (neue Friedhofskapelle), 
am Grab oder an einer anderen im Freien 
vorgesehenen Stelle abgehalten werden. 
Trauerfeiern in der alten Friedhofskapelle 
sind nicht zulässig. 
 
(2) Die Benutzung der Friedhofskapelle 



 - 36 - 7/17 

36 

baren Krankheit gelitten haben oder Be-
denken wegen des Zustandes der Leiche 
bestehen. 
 
 
 

 
 

IX. 
Schlussvorschriften 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

§ 34 
Alte Rechte 

 
(1) Bei Grabstätten, über welche die 
Stadtverwaltung bei In-Kraft-Treten dieser 
Satzung bereits verfügt hat, richten sich 
die Nutzungszeit und die Gestaltung nach 
den bisherigen Vorschriften. 
 
(2) Die vor dem In-Kraft-Treten dieser Sat-
zung entstandenen Nutzungsrechte von 
unbegrenzter oder unbestimmter Dauer 
werden auf zwei Nutzungszeiten nach 
§ 15 Abs. 1 oder § 16 Abs. 3 dieser Sat-
zung seit Erwerb begrenzt. Sie enden je-
doch nicht vor Ablauf eines Jahres nach 
In-Kraft-Treten dieser Satzung und der 
Ruhezeit der zuletzt beigesetzten Leiche 
oder Asche. 
 

§ 35 
Haftung 

 
Die Stadt Bad Kreuznach haftet nicht für 
Schäden, die durch nicht satzungsgemäße 
Benutzung der Friedhöfe, ihrer Anlagen 

kann untersagt werden, wenn die Verstor-
benen an einer meldepflichtigen übertrag-
baren Krankheit gelitten haben oder Be-
denken wegen des Zustandes der Leiche 
bestehen. 
 
 
 

IX. 
Schlussvorschriften 

 
§ 27 

Ausnahmen 
 

Die Friedhofsverwaltung kann in begründe-
ten Einzelfällen Ausnahmen von den Be-
stimmungen dieser Satzung zulassen, so-
weit sie mit dem Zweck der Friedhöfe und 
der Ordnung auf ihnen vereinbar sind.  

 
§ 28 

Alte Rechte 
 
(1) Bei Grabstätten, die bei Inkrafttreten 
dieser Satzung bereits zugeteilt oder er-
worben sind, richten sich Ruhezeiten und 
Gestaltung nach den bisherigen Vorschrif-
ten. 
 
(2) Die vor dem In-Kraft-Treten dieser Sat-
zung entstandenen Nutzungsrechte von 
unbegrenzter oder unbestimmter Dauer 
werden auf zwei Nutzungszeiten nach § 
13 Abs. 1 dieser Satzung seit Erwerb be-
grenzt. Sie enden jedoch nicht vor Ablauf 
eines Jahres nach In-Kraft-Treten dieser 
Satzung und der Ruhezeit der zuletzt bei-
gesetzten Leiche oder Asche. 
 

 
§ 29 

Haftung 
 
Die Stadt Bad Kreuznach haftet nicht für 
Schäden, die durch nicht satzungsgemäße 
Benutzung der Friedhöfe, ihrer Anlagen 
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und Einrichtungen, durch dritte Personen 
oder durch Tiere entstehen. Ihr obliegen 
keine besonderen Obhuts- und Überwa-
chungspflichten. Im Übrigen haftet die 
Stadt nur bei Vorsatz und grober Fahrläs-
sigkeit. Die Vorschriften über die Amtshaf-
tung bleiben unberührt. 
 

§ 36 
Gebühren 

 
Für die Benutzung der von der Stadt Bad 
Kreuznach verwalteten Friedhöfe und ihrer 
Einrichtungen sind die Gebühren nach der 
jeweils geltenden Satzung über die Erhe-
bung von Gebühren für die städtischen 
Friedhöfe in Bad Kreuznach zu entrichten. 
 

§ 37 
Ahndung von Verstößen 

 
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 24 
Abs. 5 Gemeindeordnung (GemO) handelt, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig einem Ge-
bot oder Verbot dieser Satzung, insbeson-
dere des § 6, § 7 Abs. 1, 7, 8, 10, § 8, 
§ 10 Abs. 4, § 12 Abs. 1, 2, 3, 5, §§ 18, 
20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31 und 
32 oder einer aufgrund dieser Bestimmun-
gen ergangenen vollziehbaren Anordnung 
zuwiderhandelt. 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer 
Geldbuße bis zu der in § 24 Abs. 5 der 
Gemeindeordnung in der jeweiligen Fas-
sung festgelegten Höhe geahndet werden. 
 
Das Bundesgesetz über Ordnungswidrig-
keiten vom 02.01.78 (BGBl. I S. 80) so-
wie das Einführungsgesetz zum Gesetz 
über Ordnungswidrigkeiten vom 24.05.68 
(BGBl. I S. 503), beide jeweils in der gel-
tenden Fassung, finden Anwendung. 
 

 
§ 38 

und Einrichtungen, durch dritte Personen 
oder durch Tiere entstehen. Ihr obliegen 
keine besonderen Obhuts- und Überwa-
chungspflichten.  
 

 
 
 

§ 30 
Gebühren 

 
Für die Benutzung der von der Stadt Bad 
Kreuznach verwalteten Friedhöfe und ihrer 
Einrichtungen sind die Gebühren nach der 
jeweils geltenden Satzung über die Erhe-
bung von Gebühren für die städtischen 
Friedhöfe in Bad Kreuznach zu entrichten. 
 

§ 31 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 24 
Abs. 5 Gemeindeordnung handelt, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig einem Gebot 
oder Verbot dieser Satzung, insbesondere 
des § 4, § 5 Abs. 1, Abs. 4, 5 und 6, § 6, 
§ 7 Abs. 1 und 2, § 8 Abs. 2, § 17 
Abs. 2, §§ 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 
und 25 oder einer aufgrund dieser Best-
immungen ergangenen vollziehbaren An-
ordnung zuwiderhandelt. 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer 
Geldbuße bis zu der in § 24 Abs. 5 Ge-
meindeordnung in der jeweiligen Fassung 
festgelegten Höhe geahndet werden. 
 
(3) Das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten 
vom 24.05.1968 (BGBl. I S. 481) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 
19.02.1987 (BGBl. I S. 602), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
21.10.2016 (BGBl. I S. 2372), findet An-
wendung. 
 

§ 32 
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In-Kraft-Treten 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer 
Veröffentlichung in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die Friedhofssatzung der Stadt Bad Kreuz-
nach vom 14.01.80 in der Fassung der 
Änderungssatzung vom 29.12.82 außer 
Kraft. 
 
 

In-Kraft-Treten 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer 
Veröffentlichung in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die Friedhofssatzung der Stadt Bad Kreuz-
nach vom 08.05.1995 in der Fassung der 
Änderungssatzung vom 18.12.2014 außer 
Kraft. 
 
 

 Anlage zu § 7 Abs. 3 
 

Regularien für Beisetzungen ohne Sarg 
(Anlage zur Friedhofssatzung) 

 
 

1. Die Grabstätte wird von den 
Mitarbeitern des Friedhofs aus-
gehoben und verschalt. Ebenso 
werden Leitern und Schaufeln 
zur Verfügung gestellt. 

2. Der Leichnam, der in Tücher aus 
biologisch abbaubarem Material 
(Baumwolle, Leinen) gehüllt ist, 
wird in einem verschlossenen 
Sarg mit dem Sargwagen zur 
Grabstätte gebracht. Der Sarg 
ist von den Angehörigen oder 
einem von ihnen beauftragten 
Dritten (z.B. Bestatter) wieder 
mitzunehmen und darf nicht auf 
dem Friedhof verbleiben. 

3. An der Grabstätte wird der 
Leichnam von den Angehörigen 
oder einem von ihnen beauftrag-
ten Dritten aus dem Sarg geho-
ben und an die im Grab stehen-
den Angehörigen übergeben. 

4. Die Ausrichtung des Leichnams 
im Grab sowie die Entfernung 
eventuell benötigter Hilfsmittel 
erfolgt durch die Angehörigen 
oder einen von ihnen beauftrag-
ten Dritten. 

5. Das Ablassen und Anbringen ei-
ner Holzabdeckung über den 
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Leichnam erfolgt ebenfalls durch 
die Angehörigen oder einen von 
ihnen beauftragten Dritten.  

6. Für die ordnungsgemäße Ent-
sorgung der mitgebrachten Be-
erdigungshilfsmittel sind die 
Angehörigen oder der von ihnen 
beauftragte Dritte verantwort-
lich; sie dürfen nicht auf dem 
Friedhof zurückgelassen wer-
den. 

7. Wenn die Trauergesellschaft die 
Grabstätte verlassen hat, wird 
die Entfernung der Verschalung 
und Restverfüllung der Grab-
stätte durch die Mitarbeiter des 
Friedhofs vorgenommen. 

8. Die Beisetzung ist nur unter 
Aufsicht eines  Mitarbeiters des 
Friedhofspersonals durchzufüh-
ren.  

9. Die Durchführung der Beiset-
zung erfolgt auf eigene Gefahr; 
die Stadt Bad Kreuznach und ih-
re eigenbetriebsähnliche Einrich-
tung Bauhof sind von jeglicher 
Gewährleistung und Haftungs-
ansprüchen entbunden und von 
Ansprüchen Dritter freigestellt.   
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FR IEDHOFSSATZUNG 
 
 

der Stadt Bad Kreuznach 
 

vom XX.XX.XXXX 
 



  7/17 

F R I E D H O F S S A T Z U N G  
 

der Stadt Bad Kreuznach vom XX.XX.XXXX 
 
 
Aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) in der Fassung vom 
31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 
02.03.2017 (GVBl. S. 21), in Verbindung mit § 6 Abs. 1 Satz 1 des Landesgesetzes über 
das Friedhofs- und Bestattungswesen (Bestattungsgesetz -BestG-) vom 04.03.1983 (GVBl. 
S. 69), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19.12.2014 (GVBl. S. 301), hat 
der Stadtrat der Stadt Bad Kreuznach in seiner Sitzung am XX.XX.XXXX folgende Satzung 
beschlossen: 
 

I. 
Allgemeine Vorschriften 

 
§ 1 

Geltungsbereich 
 
(1) Die Friedhofssatzung gilt für die Friedhöfe der Stadt Bad Kreuznach. 
 
(2) Das Stadtgebiet wird in folgende Bestattungsbezirke eingeteilt: 
 
a) Ortsbezirk Bosenheim für den Friedhof Bosenheim, 
b) Ortsbezirk Ippesheim für den Friedhof Ippesheim, 
c) Ortsbezirk Planig für den Friedhof Planig, 
d) Ortsbezirk Winzenheim für den Friedhof Winzenheim, 
e) Ortsbezirk Bad Münster am Stein für den Friedhof Bad Münster am Stein, 
f) Ortsbezirk Ebernburg für den Friedhof Ebernburg, 
g) übriges Stadtgebiet für den Hauptfriedhof. 
 
(3) Die Verstorbenen werden auf dem Friedhof des Bestattungsbezirks bestattet, in dem sie 

zuletzt ihren Wohnsitz hatten. Etwas anderes gilt, wenn 
a) ein Nutzungsrecht an einer bestimmten Grabstätte auf einem anderen Friedhof bereits 

besteht, 
b) die Belegungskapazität auf einem der Friedhöfe nach § 1 Abs. 1 erschöpft ist oder 
c) es sich um eine Sonderform von Bestattungen handelt. 
 
 

§ 2 
Friedhofszweck 

 
(1) Die Friedhöfe sind nicht rechtsfähige Anstalten der Stadt Bad Kreuznach. 
 
(2) Sie dienen der Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben in der Stadt Bad Kreuz-
nach gewohnt haben oder ein Recht auf Bestattung in einer bestimmten Grabstätte besa-
ßen. Die Bestattung anderer Personen bedarf der vorherigen Zustimmung der Friedhofs-
verwaltung. 
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II. 

Ordnungsvorschriften 
 

§ 3 
Öffnungszeiten 

 
(1) Die Friedhöfe sind während der an den Eingängen bekannt gegebenen Zeiten für den 
Besuch geöffnet. 
 
(2) Die Stadtverwaltung kann das Betreten eines Friedhofes oder einzelner Friedhofsteile 
aus besonderem Anlass vorübergehend untersagen. 
 

§ 4 
Verhalten auf dem Friedhof 

 
(1) Jeder hat sich auf den Friedhöfen der Würde des Ortes entsprechend zu verhalten.  
 
(2) Kinder, die noch nicht die Schule besuchen, dürfen Friedhöfe nur in Begleitung Erwach-
sener betreten. 
 
(3) Auf den Friedhöfen ist insbesondere nicht gestattet, 
 
a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art zu befahren. Ausgenommen sind Kinderwagen, Roll-

stühle, Rollatoren, Handwagen zur Beförderung von Material zur Grabherrichtung, Fahr-
zeuge bis maximal 7,5 t zul. Gesamtgewicht von Dienstleistungserbringern und sonsti-
gen Berechtigten, die für das jeweilige Fahrzeug eine Einfahrgenehmigung haben sowie 
Fahrzeuge der Friedhofsverwaltung, 

b) Waren aller Art sowie gewerbliche Dienste anzubieten oder diesbezüglich zu werben, 
c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung störende Arbeiten auszufüh-

ren, 
d) ohne schriftlichen Auftrag eines Berechtigten bzw. ohne Zustimmung der Friedhofsver-

waltung gewerbsmäßig Film, Ton, Video oder Fotoaufnahmen zu erstellen, 
e) Druckschriften zu verteilen, ausgenommen Drucksachen, die im Rahmen der Bestat-

tungsfeier notwendig und üblich sind, 
f) kompostierfähige, organische und nichtkompostierfähige Abfälle (die auf dem jeweiligen 

Friedhof angefallen sind) gemeinsam oder außerhalb der dafür bestimmten und gekenn-
zeichneten Stellen abzulagern, 

g) gewerbliche Abfälle, Haushaltsabfälle, Sperrmüll oder Grünschnitt abzulagern, 
h) Einrichtungen oder Anlagen zu verunreinigen oder zu beschädigen, Einfriedungen und 

Hecken zu übersteigen oder unbefugt Grabstätten und Grabeinfassungen zu betreten, 
i) Geräte zur Grabpflege, Sitzmöbel sowie leere Behältnisse (Schalen, Vasen etc.) an der 

Grabstätte aufzubewahren, 
j) Tiere mitzubringen, ausgenommen Blindenhunde, 
k) zu lärmen und ungebührliches Verhalten. 
 
(4) Totengedenkfeiern bedürfen der Zustimmung der Friedhofsverwaltung und sind vorher 
zu beantragen. 
 
(5) Die Anordnungen des Friedhofspersonals sind unverzüglich zu befolgen. 
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§ 5 

Gewerbliche Betätigung auf dem Friedhof 
 
(1) Dienstleistungserbringer haben die Aufnahme ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof anzuzei-
gen. Die Dienstleistungserbringer haben für jeden Bediensteten bei der Friedhofsverwaltung 
einen Ausweis zu beantragen. Der Bedienstetenausweis ist dem Friedhofspersonal auf Ver-
langen vorzuzeigen.  
 
(2) Tätig werden können nur solche Dienstleistungserbringer, die 
e) in fachlicher, betrieblicher und persönlicher Hinsicht zuverlässig und geeignet sind und 
f) einen für die Ausführung ihrer Tätigkeit ausreichenden Haftpflichtversicherungsschutz 

mit einer Deckungssumme von mind. 3 Mio. Euro nachweisen. 
 
(3) Dienstleistungserbringer sind in der Regel fachlich geeignet, wenn 
g) die Eintragung in die Handwerksrolle oder in das Verzeichnis gemäß § 19 Handwerks-

ordnung oder in das Verzeichnis der Landwirtschaftskammer nachgewiesen werden 
kann oder 

h) sie selbst oder ihre fachlichen Vertreter die Meisterprüfung abgelegt haben oder über 
eine gleichwertige Qualifikation verfügen. 

 
(4) Gewerbliche Arbeiten auf den Friedhöfen dürfen grundsätzlich nur werktags, aber nicht 
an Feiertagen, innerhalb der Öffnungszeiten ausgeführt werden. Samstags und am Tag vor 
Feiertagen sind gewerbliche Arbeiten auf das Einfahren von Blumenschmuck und Gieß-
dienste beschränkt. 
 
(5) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dürfen auf den Friedhöfen 
nur vorübergehend und nur an den von der Friedhofsverwaltung genehmigten Stellen gela-
gert werden. Bei Beendigung oder bei Unterbrechung der Tagesarbeit sind die Arbeits- und 
Lagerplätze wieder in den früheren Zustand zu bringen. Dienstleistungserbringer dürfen ihre 
Geräte nicht an oder in den Wasserentnahmestellen der Friedhöfe reinigen. 
 
(6) Dienstleistungserbringer haben die im Rahmen ihrer Tätigkeit anfallenden gewerblichen 
Abfälle auf eigene Kosten zu entsorgen. Diese gewerblichen Abfälle sind nicht auf dem 
Betriebshof der Friedhofsverwaltung oder über die auf den Friedhöfen bereitgestellten Ab-
fallbehältern zu entsorgen. Grünabfälle sind hiervon ausgenommen. 
 
(7) Dienstleistungserbringern, die trotz schriftlicher Mahnung gegen die Vorschriften dieser 
Friedhofssatzung verstoßen oder bei denen die Voraussetzungen des Absatzes 2 ganz oder 
teilweise nicht mehr gegeben sind, kann die Tätigkeit untersagt werden. Bei einem 
schwerwiegenden Verstoß ist eine Mahnung entbehrlich. 
 
 

III. 
Allgemeine Bestattungsvorschriften 

 
§ 6 

Anzeigepflicht und Bestattungszeit 
 
(1) Jede Bestattung ist unverzüglich nach Eintritt des Todes bei der Friedhofsverwaltung 
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anzumelden. Der Anmeldung sind die erforderlichen Unterlagen beizufügen. 
 
(2) Die Friedhofsverwaltung setzt Ort, Zeit und Art der Bestattung im Benehmen mit den 
Angehörigen des Verstorbenen fest. An Samstagen, Sonn- und Feiertagen erfolgen keine 
Bestattungen.  
 
(3) Urnen, die nicht binnen 3 Monaten nach der Anmeldung beigesetzt sind, werden auf 
Kosten der Bestattungspflichtigen von Amts wegen in einer Anonymen Grabstätte beige-
setzt.  
 

§ 7 
Särge 

 
(1) Die Särge müssen fest gefügt und so abgedichtet sein, dass jedes Durchsickern von 
Feuchtigkeit ausgeschlossen ist. Sie dürfen nicht aus Metall, Kunststoffen oder sonstigen 
nicht verrottbaren Werkstoffen hergestellt sein. Gleiches gilt für die Füllmaterialien und In-
nenbekleidungen der Särge. Die Särge dürfen nicht mit umwelt- oder grundwasser-
gefährdenden Stoffen behandelt oder gestrichen sein. 
 
(2) Die Särge dürfen höchstens 2,05 m lang, 0,65 m hoch und im Mittelmaß 0,65 m breit 
sein.  
 
(3) Die örtliche Ordnungsbehörde kann gemäß § 13 Abs. 1 Satz 3 Bestattungsgesetz  
Ausnahmen von der Pflicht zur Verwendung von Särgen zulassen, wenn dies aus religiösen 
Gründen erforderlich ist und § 13 Abs. 2 Bestattungsgesetz oder sonstige Bedenken we-
gen des Zustands der Leiche nicht entgegenstehen. Sarglose Bestattungen sind nur auf 
dem Muslimischen Feld zulässig, wobei die als Anlage zu dieser Satzung beigefügten Regu-
larien zu beachten sind.  
 

§ 8 
Ausheben der Gräber 

 
(1) Die Gräber werden von der Friedhofsverwaltung ausgehoben und wieder verfüllt. 
  
(2) Die Nutzungsberechtigten haben Grabzubehör (wie Grabmal, Einfassung, abdeckende 
Platten, Lampen, Vasen und sonstigen Grabschmuck) vor der Beisetzung auf ihre Kosten 
entfernen zu lassen. 
 

§ 9 
Ruhezeit 

 
Die Ruhezeit für Leichen und Aschen beträgt 25 Jahre, bei Verstorbenen bis zum vollende-
ten 5. Lebensjahr 15 Jahre. Bei Aschen kann die Ruhezeit auf Antrag bis auf 15 Jahre her-
abgesetzt werden. 
 

§ 10 
Umbettungen 

 
(1) Umbettungen von Leichen und Aschen sind nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes, 
bei Umbettungen innerhalb der Stadt Bad Kreuznach in den ersten 5 Jahren der Ruhezeit 
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nur bei Vorliegen eines dringenden öffentlichen Interesses möglich. Umbettungen aus einer 
Reihengrabstätte bzw. Urnenreihengrabstätte in eine andere Reihengrabstätte bzw. Urnen-
reihengrabstätte innerhalb der Stadt Bad Kreuznach sind nicht zulässig. 
 
(2) Antragsberechtigt sind die Nutzungsberechtigten. In den Fällen des § 24 Abs. 2 Satz 1 
und bei Entziehung von Nutzungsrechten gemäß § 24 Abs. 2 Satz 2 können Leichen oder 
Aschen, deren Ruhezeit noch nicht abgelaufen ist, von Amts wegen in Anonyme Grabstät-
ten umgebettet werden. 
 
(3) Nach Ablauf der Ruhezeit noch vorhandene Leichen- und Aschenreste können in belegte 
Grabstätten der Nutzungsberechtigten umgebettet werden. 
 
(4) Die Friedhofsverwaltung entscheidet über Durchführung und Zeitpunkt der Umbettung. 
 
(5) Der Ablauf der Ruhezeit oder der Nutzungszeit wird durch eine Umbettung nicht unter-
brochen oder gehemmt. 
 
 

IV. 
Grabstätten 

 
§ 11 

Arten der Grabstätten 
 
Auf den Friedhöfen werden folgende Grabarten angeboten: 
a) Reihengrabstätten, 
b) Wahlgrabstätten, 
c) Sondergrabstätten/-arten. 
 
 

§ 12 
Reihengrabstätten 

 
(1) Reihengrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen oder Aschebeisetzungen, die 
der Reihe nach belegt und erst im Todesfall für die Dauer der Ruhezeit des zu Bestattenden 
vergeben werden. Ein Wiedererwerb des Nutzungsrechts an einer Reihengrabstätte ist nicht 
möglich. 
 
(2) In jeder Reihengrabstätte darf grundsätzlich nur eine Leiche bestattet werden. Es ist 
zulässig, in einer Reihengrabstätte die Leiche eines Kindes unter 5 Jahren und eines gleich-
zeitig verstorbenen Familienangehörigen oder die Leiche von gleichzeitig verstorbenen Ge-
schwistern unter 5 Jahren zu bestatten. Es ist außerdem zulässig, zusätzlich eine Urne in 
einem Reihengrab zu bestatten, wenn die Ruhezeit nicht überschritten wird. 
 
(3) In einer Urnenreihengrabstätte darf grundsätzlich nur eine Urne bestattet werden. Es ist 
zulässig, eine weitere Urne zu bestatten, wenn die Ruhezeit der zuletzt bestatteten Asche 
die Ruhezeit der zuerst bestatteten Asche nicht übersteigt. 
 
(4) Reihengrabstätten für Erdbestattungen haben 
a) für Personen bis zum 5. Lebensjahr eine Länge von 0,90 m und eine Breite von 0,60 m 
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b) für Personen ab dem 5. Lebensjahr eine Länge von 2,00 m und eine Breite von 0,90 m. 
 
(5) Urnenreihengrabstätten haben eine Länge von 0,90 m und eine Breite von 0,60 m. Die 
Maße auf den Friedhöfen der Ortsbezirke können abweichen. 
 
(6) Das Abräumen von Reihengrabfeldern oder Teilen von ihnen nach Ablauf der Ruhezeiten 
ist 3 Monate vorher öffentlich und durch ein Hinweisschild auf dem betreffenden Grabfeld 
bekannt zu machen. 
 

§ 13 
Wahlgrabstätten 

 
(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen oder Aschebestattungen, an de-
nen auf Antrag ein Nutzungsrecht für die Dauer von 30 Jahren (Nutzungszeit) verliehen 
und deren Lage im Benehmen mit den Erwerbern bestimmt wird. Nutzungsrechte an Wahl-
grabstätten werden grundsätzlich nur anlässlich eines Todesfalles verliehen.  
 
(2) Das Nutzungsrecht entsteht mit Aushändigung der Verleihungsurkunde. 
 
(3) Bei Verleihung des Nutzungsrechts sollen die Erwerber für den Fall ihres Ablebens aus 
dem in Satz 2 genannten Personenkreis ihren Rechtsnachfolger im Nutzungsrecht bestim-
men. Wird bis zum Ableben keine derartige Regelung getroffen oder stimmt der von den 
Nutzungsberechtigten bestimmte Rechtsnachfolger nicht zu, geht das Nutzungsrecht in 
nachstehender Reihenfolge auf die Angehörigen der verstorbenen Nutzungsberechtigten 
über: 
a) auf den überlebenden Ehegatten oder Lebenspartner, 
b) auf die Kinder, 
c) auf die Stiefkinder, 
d) auf die Enkelkinder in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder Mütter, 
e) auf die Eltern, 
f) auf die vollbürtigen Geschwister, 
g) auf die Stiefgeschwister, 
h) auf die nicht unter a bis g fallenden Erben. 
Innerhalb der einzelnen Gruppen b bis h wird der Älteste Nutzungsberechtigter. 
 
(4) Die jeweiligen Nutungsberechtigten können das Nutzungsrecht nur auf eine Person aus 
dem Kreis der in Abs. 3 Satz 2 genannten Personen übertragen; sie bedürfen hierzu der 
vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. 
 
(5) Die Rechtsnachfolger haben das Nutzungsrecht unverzüglich nach Erwerb auf sich um-
schreiben zu lassen.  
 
(6) Während der Nutzungszeit darf eine Bestattung nur stattfinden, wenn die Ruhezeit die 
Nutzungszeit nicht überschreitet oder ein Nutzungsrecht mindestens für die Zeit bis zum 
Ablauf der Ruhezeit wiedererworben worden ist. Nach Ablauf der Ruhezeit einer Leiche 
kann eine weitere Bestattung erfolgen, wenn die restliche Nutzungszeit die Ruhezeit er-
reicht oder ein Nutzungsrecht mindestens für die Zeit bis zum Ablauf der Ruhezeit wieder-
erworben worden ist. 
 
(7) Das Nutzungsrecht kann wiedererworben werden. Ein Wiedererwerb ist nur auf Antrag 
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und nur für die gesamte Wahlgrabstätte möglich.  
 
(8) Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jederzeit, an teilbelegten Grabstät-
ten erst nach Ablauf der letzten Ruhezeit zurückgegeben werden. Eine Rückgabe ist grund-
sätzlich nur für die gesamte Grabstätte möglich. Im Einvernehmen mit der Friedhofsverwal-
tung kann auch eine Teilrückgabe von Gräbern erfolgen, wobei diese Gräber dann entspre-
chend seitens der Nutzungsberechtigten umgestaltet werden müssen. Die Gebühren, die 
für das Nutzungsrecht erhoben wurden, werden nicht erstattet. 
 
(9) Auf den Ablauf des Nutzungsrechts werden die jeweiligen Nutzungsberechtigten vorher 
schriftlich, falls sie nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln sind, 
durch eine öffentliche Bekanntmachung und durch den Hinweis für die Dauer von 2 Mona-
ten auf der Grabstätte hingewiesen. 
 

§ 14 
Wahlgrabstätten für Erdbestattungen 

 
(1) Erdwahlgrabstätten werden als ein- oder mehrstellige Grabstätten vergeben. Soweit es 
die geologischen Verhältnisse zulassen, können in einer Wahlgrabstätte zwei Erdbestattun-
gen übereinander zugelassen werden (Tiefgrab). 
 
(2) Erdwahlgrabstätten haben eine Länge von 2,50 m und eine Breite von 1,20 m pro 
Grabstelle. Die Maße auf den Friedhöfen der Ortsbezirke sowie dem muslimischen Feld 
können abweichen.  
 
(3) In Erdwahlgräbern können Leichen und Aschen bestattet werden. 
 

§ 15 
Wahlgrabstätten für Aschebeisetzungen 

 
(1) Urnenwahlgrabstätten haben eine Länge von 0,90 m und eine Breite von 0,80 m. Die 
Maße auf den Friedhöfen der Ortsbezirke können abweichen. 
 
(2) In einem Urnenwahlgrab können mehrere Aschen bestattet werden. 

 
§ 16 

Sondergrabstätten 
 
(1) Anonyme Grabstätten sind Reihengrabstätten für Erdbestattungen oder Aschebeiset-
zungen, die keinerlei Hinweise auf die Namen der Verstorbenen zulassen. Anonyme Bestat-
tungen sind nur auf dem Hauptfriedhof zulässig. 
 
(2) Urnenwandgrabstätten sind Wahlgrabstätten für Aschebeisetzungen, in denen die 
Asche in einer Nische einer Urnenwand beigesetzt wird. Das Anbringen einer Gravurplatte 
des Verstorbenen wird über die Friedhofsverwaltung veranlasst. 
 
(3) Baumfeldgrabstätten sind Grabstätten für Aschebeisetzungen, in denen die Asche im 
Wurzelbereich eines Baumes beigesetzt wird. Die Baumfeldgrabstätten können als Urnen-
reihen- und Urnenwahlgrabstätten genutzt werden. Baumfeldgrabstätten stehen nur auf 
dem Hauptfriedhof zur Verfügung. Es dürfen nur biologisch abbaubare Urnen verwendet 
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werden. Das Anbringen einer Namensplatte des Verstorbenen an einer Stele wird durch die 
Friedhofsverwaltung veranlasst. 
 
(4) Rasenfeldgrabstätten sind Reihengrabstätten für Erdbestattungen und Aschebeisetzun-
gen. Die Verlegung eines Liegesteins wird durch die Friedhofsverwaltung veranlasst. 
 
(5) Das Regenbogenfeld bietet Grabstätten für nicht bestattungspflichtige früh- oder totge-
borene Kinder. Das Regenbogenfeld befindet sich nur auf dem Hauptfriedhof. 
 
(6) Das Muslimische Feld bietet Grabstätten für Bürger islamischen Glaubens. Das Muslimi-
sche Feld befindet sich nur auf dem Hauptfriedhof. 
 
(7) Grabstätten aller Art können auf Beschluss des Stadrates oder eines Ausschusses als 
Ehrengrab festgelegt werden. 
 
(8) Kriegsgräber sind Grabstätten, in denen Verstorbene beigesetzt sind, die im Zusam-
menhang mit Kriegsereignissen ums Leben gekommen sind oder die der Erinnerung an die-
se dienen und die als solche anerkannt sind. 
 

§ 17 
Grüfte 

 
(1) Wahlgrabstätten als Grüfte sind auf den Friedhöfen der Stadt Bad Kreuznach nicht zu-
lässig. 
 
(2) Bestattungen in vorhandenen Grüften sind nach vorheriger Prüfung und Antragstellung 
zulässig. Die in Grüften aufzustellenden Särge müssen mit luftdicht schließenden Metal-
leinsätzen versehen sein. Eine Gruft, in der eine an einer übertragbaren Krankheit verstor-
bene Person beigesetzt wurde, darf zur Bestattung einer weiteren Leiche erst nach Ablauf 
einer Frist geöffnet werden, die die Stadtverwaltung nach Anhörung des Staatlichen Ge-
sundheitsamtes bestimmt. Vor der Beisetzung einer weiteren Leiche in einer Gruft ist die 
Gruft wirksam zu desinfizieren. Bei der Bestattungsfeier dürfen Desinfektionsgerüche nicht 
wahrnehmbar sein. 
 
(3) Die Neubelegung bestehender Grüfte ist unter Beachtung der einschlägigen Sicherheits-
bestimmungen zulässig. 
 
 

V. 
Gestaltung der Grabstätten 

 
§ 18 

Allgemeine Gestaltungsvorschriften 
 
(1) Jede Grabstätte ist so zu gestalten und so an die Umgebung anzupassen, dass der 
Friedhofszweck und der Zweck dieser Satzung sowie die Würde des Friedhofes in seinen 
einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt wird. 
 
(2) Grabstätten für Erdbestattungen dürfen nur bis zu 2/3 der Fläche mit Platten, Steinen 
oder sonstigem wasserundurchlässigem Material abgedeckt werden. Urnenreihen- und Ur-
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nenwahlgrabstätten können bis zu 100% abgedeckt werden. Maßgeblich für die Berech-
nung ist das Außenmaß. Kiesflächen mit festen Unterbauten wie Beton oder Ähnliches so-
wie wasserundurchlässige Folien gelten ebenfalls als Abdeckung. 
 
(3) Die Herrichtung, Unterhaltung und Veränderung der gärtnerischen Anlagen außerhalb 
der Grabstätten obliegt der Friedhofsverwaltung. 
 
(4) Das Ablegen von Grabschmuck, Blumenschalen, Grablichtern oder sonstigen Dekoratio-
nen ist bei den Sondergrabarten nach § 16 Abs. 1-4 nicht gestattet. Die Friedhofsverwal-
tung ist ansonsten berechtigt, abgelegte Blumen, Kränze oder andere Gegenstände jeder-
zeit zu entfernen und zu entsorgen. 
 
(5) Kunststoffe oder sonstige nicht verrottbare Werkstoffe dürfen in sämtlichen Produkten 
der Trauerfloristik, insbesondere in Kränzen, Trauergebinden, Trauergestecken, im Grab-
schmuck und bei Grabeinfassungen sowie bei Pflanzenzuchtbehältern, die an der Pflanze 
verbleiben, nicht verwendet werden. Ausgenommen sind Grabvasen, Markierungszeichen, 
Gießkannen und Dauerlichter. 
 
(6) Unzulässig ist: 
a) das Einfassen der Grabstätte mit Hecken, Steinen, Metall, Glas oder Ähnlichem, 
b) das Errichten von Rankgerüsten, Gittern oder Pergolen, 
c) das Aufstellen einer Bank oder sonstigen Sitzgelegenheit. 
 
 

VI. 
Grabmale und bauliche Anlagen 

 
§ 19 

Errichtung und Änderung von Grabanlagen 
 
(1) Für die Planung, die Ausführung, die Abnahmeprüfung und die jährliche Prüfung der 
Grabanlagen gilt die „Technische Anleitung zur Standsicherheit von Grabmalanlagen (TA-
Grabmal)“ der Deutschen Naturstein Akademie e.V. in der jeweils neuesten Fassung. 
 
(2) Die Errichtung und jede Veränderung von Grabmalen sind der Friedhofsverwaltung unter 
Verwendung der hierfür vorgesehenen Formulare (2-fach) anzuzeigen.  
 
(3) Den Anzeigen sind 2-fach beizufügen: der Grabmalentwurf bzw. die Änderung mit 
Grundriss und Seitenansicht im Maßstab 1:10 unter Angabe des Materials, seiner Bearbei-
tung, der Form, der Maße, der Anordnung der Schrift, der Ornamente und der Symbole 
sowie der Fundamentierung und Verdübelung unter Beachtung der Vorgaben der TA-
Grabmal. 
 
(4) Mit den Vorhaben darf einen Monat nach schriftlich bestätigtem Eingang der vollständi-
gen Anzeige begonnen werden, wenn das Nutzungsrecht bezahlt ist und seitens der Fried-
hofsverwaltung keine Bedenken wegen eines Verstoßes gegen die Friedhofssatzung und 
der TA-Grabmal erhoben wurden. Der/die Nutzungsberechtigte ist verantwortlich für die 
Einhaltung der vorgenannten Bestimmungen.  
 
(5) Das Vorhaben ist erneut anzuzeigen, wenn das Grabmal oder die sonstige bauliche An-
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lage nicht binnen eines Jahres nach Genehmigung des Antrags errichtet bzw. geändert 
worden ist.  
 
(6) Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale und bauliche Anlagen oder solche, die 
als besondere Eigenart des Friedhofs erhalten bleiben sollen, werden in einem Verzeichnis 
geführt. Die Friedhofsverwaltung kann die Zustimmung zur Änderung derartiger Grabmale 
und baulicher Anlagen versagen. Insoweit sind die zuständigen Denkmalschutz- und Pfle-
gebörden nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen zu beteiligen. 
 
 

§ 20 
Anlieferung 

 
(1) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen dürfen nur unter Vorlage der bestätigten An-
zeige  in den Friedhofsbereich eingebracht werden.  
 
(2) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen, die ohne bestätigte Anzeige in den Friedhofs-
bereich eingebracht werden, können nach einmaliger schriftlicher Beseitigungsaufforderung 
an den Nutzungsberechtigten/Zahlungspflichtigen und erfolglosem Ablauf einer zu setzen-
den, angemessenen Beseitigungsfrist, zu Lasten des Nutzungsberechtig-
ten/Zahlungspflichtigen entfernt werden, wenn die vollständige Anzeige nicht binnen einer 
von der Friedhofsverwaltung zu setzenden Frist nachgereicht wird. 
 

§ 21 
Verkehrssicherungspflicht für Grabanlagen 

 
(1) Grabmale und bauliche Anlagen sind dauernd in verkehrssicherem Zustand zu erhalten. 
Die Verkehrssicherheit ist mindestens einmal jährlich (im Frühjahr/nach der Frostperiode) zu 
überprüfen. Verantwortlich dafür ist bei Reihengrabstätten, wer den Antrag auf Zuteilung 
der Grabstätte gestellt hat, bei Wahlgrabstätten der Nutzungsberechtigte. Seitens der 
Friedhofsverwaltung wird zusätzlich die Verkehrssicherheit einmal jährlich kontrolliert. 
Grundlage für die Überprüfung ist die TA-Grabmal (§ 19). 
 
(2) Scheint die Standsicherheit eines Grabmals, einer sonstigen baulichen Anlage oder Tei-
len davon gefährdet, so sind die in Abs. 1 genannten Personen verpflichtet, unverzüglich 
die erforderlichen Maßnahmen zur Behebung zu treffen. 
 
(3) Bei Gefahr in Verzug kann die Friedhofsverwaltung auf Kosten der Verantwortlichen 
Sicherungsmaßnahmen (z.B. Umlegen von Grabmalen) treffen. Wird der ordnungswidrige 
Zustand trotz schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwaltung nicht innerhalb einer fest-
zusetzenden angemessenen Frist beseitigt, ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, auf Kos-
ten des Verantwortlichen das Grabmal oder Teile davon zu entfernen. Entfernte Gegen-
stände werden drei Monate aufbewahrt. Nach Ablauf dieses Zeitraumes gehen die entfern-
ten Gegenstände entschädigungslos in die Verfügungsgewalt der Stadt über. Ist der nach 
Abs. 1 Verantwortliche nicht zu ermitteln, erfolgt die Aufforderung durch eine öffentliche 
Bekanntmachung. 
 

§ 22 
Entfernung von Grabanlagen 
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(1) Vor Ablauf der Ruhezeit oder der Nutzungszeit dürfen Grabanlagen nur mit vorheriger 
schriftlicher Zustimmung der Friedhofsverwaltung entfernt werden. Die Zustimmung kann 
in besonderen Fällen versagt werden, insbesondere bei Grabmalen im Sinne des § 19 Abs. 
6. 
 
(2) Eine vorzeitige Abräumung von Gräbern ist vor Ablauf der Ruhezeit zulässig. Vorausset-
zung ist eine schriftliche Verzichtserklärung durch den Nutzungsberechtigten. Wahl- und 
Reihengrabstätten können max. 5 Jahre vor dem Ablauf der Ruhezeit (mit Sperrvermerk) 
entfernt werden. 
 
 
 

VII. 
Herrichtung und Pflege der Grabstätten 

 
§ 23 

Herrichtung und Unterhaltung 
 
(1) Alle Grabstätten müssen hergerichtet und dauernd instand gehalten werden. Grabstät-
ten müssen binnen 6 Monaten nach dem Erwerb des Nutzungsrechts hergerichet sein. Dies 
gilt entsprechend für den Grabschmuck. 
 
(2) Für die Herrichtung und Unterhaltung sind die  Nutzungsberechtigten verantwortlich. 
Die Grabpflege wird bei Sondergrabarten sowie anonymen Reihen- oder Wahlgrabstätten 
bzw. Urnenreihengrabstätten von der Friedhofsverwaltung gewährleistet. 
 
(3) Für die individuelle Ausgestaltung der Grabstätten gelten folgende Grundsätze: 
a) Jede Grabstätte ist so zu gestalten und so der Umgebung anzupassen, dass die Würde 

der Friedhöfe in ihren einzelnen Teilen und ihrer Gesamtanlagen gewahrt bleibt. Sie ist 
dauernd instand zu halten, dies gilt entsprechend für den Grabschmuck. Verwelkte Blu-
men und Kränze sind unverzüglich von den Grabstätten zu entfernen. 

b) Auf den Pflanzflächen der Grabstätten dürfen keine Gewächse verwendet werden, die 
sofort oder später benachbarte Grabstätten, Friedhofsanlagen oder andere Einrichtungen 
beeinträchtigen. Die Bepflanzung darf eine Höhe von 2 m nicht übersteigen. 

c) Der Schnitt oder die Beseitigung zu stark wachsender oder absterbender Bäume und 
Sträucher kann angeordnet werden. Wird die notwendige Maßnahme nicht innerhalb der 
von der Friedhofsverwaltung gesetzten Frist durchgeführt, so werden die Arbeiten auf 
Kosten des/der Nutzungsberechtigten ausgeführt. 

 
(4) Nach Ablauf der Nutzungszeit ist die Grabstelle von den Nutzungsberechtigten abzu-
räumen. Das Abräumen von Grabfeldern oder Teilen von ihnen nach Ablauf der Ruhezeit ist 
3 Monate vorher öffentlich und durch ein Hinweisschild auf dem betreffenden Grabfeld 
bekannt zu machen. Das Abräumen von Gräbern beinhaltet die Entfernung der gesamten 
baulichen Anlage inklusive der Fundamente, sowie das Auffüllen und Angleichen des Erd-
reichs an die Umgebung und das Einsäen von Rasen. Wird die Grabstelle nicht innerhalb 
von 3 Monaten nach Ablauf der Nutzungszeit abgeräumt, ist die Friedhofsverwaltung 
selbst dazu berechtigt. In diesem Fall gehen die abgeräumten Gegenstände entschädi-
gungslos in das Eigentum der Stadt über. Müssen Grabmale, bauliche Anlagen, Umzäunun-
gen, größere Gehölze oder dergleichen beseitigt werden, haben die vormals Nutzungsbe-
rchtigten der Stadt alle hierdurch entstandenen Kosten zu erstatten. Die Friedhofsverwal-



 - 12 - 7/17 

12 

tung ist nicht verpflichtet, Grabmale oder sonstige Anlagen in Verwahrung zu nehmen. 
 
(5) Die für die Grabstätten Verantwortlichen können die Grabstätten selbst anlegen und 
pflegen oder damit einen Dritten beauftragen. 
 
(6) Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Unkrautbekämpfungsmitteln bei der Grab-
pflege ist nicht gestattet. 
 
(7) Die bei der Herrichtung und Pflege der Grabstätten anfallenden Abfallstoffe sind auf ein 
Minimum zu reduzieren und getrennt entsprechend den auf den Friedhöfen dafür vorgese-
henen Behältnissen zu entsorgen. 
 

§ 24 
Vernachlässigung der Grabpflege 

 
(1) Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß hergerichtet oder gepflegt, so hat der Ver-
antwortliche auf schriftliche Aufforderung der Friedhofsverwaltung die Grabstätte innerhalb 
einer festzusetzenden angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. Ist der Verantwortliche 
nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, genügt eine öffentliche 
Bekanntmachung. Kommt der Verantwortliche der Aufforderung nicht nach, so ist die 
Friedhofsverwaltung berechtigt, nach zuvor erfolgter Androhung der Ersatzvornahme  den 
bemängelten Zustand auf Kosten des Verantwortlichen zu beseitigen. 
 
(2) Sofern keine dauerhafte Pflege nach Absatz 1 Satz 1 erfolgt oder eine Ersatzvornahme 
nicht zweckmäßig ist, können Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten nach vorheriger 
Bekanntgabe von der Friedhofsverwaltung komplett abgeräumt werden. Bei Wahlgrabstät-
ten kann die Friedhofsverwaltung das Nutzungsrecht ohne Entschädigung entziehen. In 
dem Entziehungsbescheid wird der jeweilige Nutzungsberechtigte aufgefordert, das Grab-
mal und die sonstigen baulichen Anlagen innerhalb von drei Monaten seit Unanfechtbarkeit 
des Entziehungsbescheides zu entfernen. Kommt der Nutzungsberechtigte seiner Verpflich-
tung nicht nach, wird das Abräumen zu Lasten des Verpflichteten durch die Friedhofsver-
waltung vorgenommen. 
 
 

VIII. 
Leichenhallen und Trauerfeiern 

 
§ 25 

Benutzung der Leichenhalle und des Abschiedsraums 
 
(1) Die Leichenhallen dienen der Aufnahme der Leichen bis zur Bestattung. Sie dürfen nur 
mit Erlaubnis der Friedhofsverwaltung und in Begleitung eines Angehörigen des Fried-
hofspersonals betreten werden.  
 
(2) Sofern keine gesundheitsaufsichtlichen oder sonstigen Bedenken wegen des Zustands 
der Leiche bestehen, können die Angehörigen die Verstorbenen während der festgesetzten 
Zeiten im Abschiedsraum oder einer Kühlzelle sehen.  
 
(3) Der Bestatter trägt die Verantwortung für die Särge der an meldepflichtigen übertragba-
ren Krankheiten Verstorbenen. 
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§ 26 

Trauerfeier 
 
(1) Die Trauerfeiern können in einem dafür bestimmten Raum (neue Friedhofskapelle), am 
Grab oder an einer anderen im Freien vorgesehenen Stelle abgehalten werden. Trauerfeiern 
in der alten Friedhofskapelle sind nicht zulässig. 
 
(2) Die Benutzung der Friedhofskapelle kann untersagt werden, wenn die Verstorbenen an 
einer meldepflichtigen übertragbaren Krankheit gelitten haben oder Bedenken wegen des 
Zustandes der Leiche bestehen. 
 
 

IX. 
Schlussvorschriften 

 
§ 27 

Ausnahmen 
 

Die Friedhofsverwaltung kann in begründeten Einzelfällen Ausnahmen von den Bestimmun-
gen dieser Satzung zulassen, soweit sie mit dem Zweck der Friedhöfe und der Ordnung auf 
ihnen vereinbar sind.  

 
§ 28 

Alte Rechte 
 
(1) Bei Grabstätten, die bei Inkrafttreten dieser Satzung bereits zugeteilt oder erworben 
sind, richten sich Ruhezeiten und Gestaltung nach den bisherigen Vorschriften. 
 
(2) Die vor dem In-Kraft-Treten dieser Satzung entstandenen Nutzungsrechte von un-
begrenzter oder unbestimmter Dauer werden auf zwei Nutzungszeiten nach § 13 Abs. 1 
dieser Satzung seit Erwerb begrenzt. Sie enden jedoch nicht vor Ablauf eines Jahres nach 
In-Kraft-Treten dieser Satzung und der Ruhezeit der zuletzt beigesetzten Leiche oder 
Asche. 
 

§ 29 
Haftung 

 
Die Stadt Bad Kreuznach haftet nicht für Schäden, die durch nicht satzungsgemäße Be-
nutzung der Friedhöfe, ihrer Anlagen und Einrichtungen, durch dritte Personen oder durch 
Tiere entstehen. Ihr obliegen keine besonderen Obhuts- und Überwachungspflichten.  
 

§ 30 
Gebühren 

 
Für die Benutzung der von der Stadt Bad Kreuznach verwalteten Friedhöfe und ihrer Ein-
richtungen sind die Gebühren nach der jeweils geltenden Satzung über die Erhebung von 
Gebühren für die städtischen Friedhöfe in Bad Kreuznach zu entrichten. 
 

§ 31 
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Ordnungswidrigkeiten 
 
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 24 Abs. 5 Gemeindeordnung handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig einem Gebot oder Verbot dieser Satzung, insbesondere des § 4, § 5 Abs. 1, 
Abs. 4, 5 und 6, § 6, § 7 Abs. 1 und 2, § 8 Abs. 2, § 17 Abs. 2, §§ 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24 und 25 oder einer aufgrund dieser Bestimmungen ergangenen vollziehbaren Anord-
nung zuwiderhandelt. 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu der in § 24 Abs. 5 Gemein-
deordnung in der jeweiligen Fassung festgelegten Höhe geahndet werden. 
 
(3) Das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten vom 24.05.1968 (BGBl. I S. 481) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 19.02.1987 (BGBl. I S. 602), zuletzt geändert durch Arti-
kel 4 des Gesetzes vom 21.10.2016 (BGBl. I S. 2372), findet Anwendung. 
 

§ 32 
In-Kraft-Treten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Fried-
hofssatzung der Stadt Bad Kreuznach vom 08.05.1995 in der Fassung der Änderungssat-
zung vom 18.12.2014 außer Kraft. 
 
 
 
 
 

Anlage zu § 7 Abs. 3 
 
 
 

Regularien für Beisetzungen ohne Sarg (Anlage zur Friedhofssatzung) 
 
 

10. Die Grabstätte wird von den Mitarbeitern des Friedhofs ausgehoben und ver-
schalt. Ebenso werden Leitern und Schaufeln zur Verfügung gestellt. 

11. Der Leichnam, der in Tücher aus biologisch abbaubarem Material (Baumwolle, 
Leinen) gehüllt ist, wird in einem verschlossenen Sarg mit dem Sargwagen zur 
Grabstätte gebracht. Der Sarg ist von den Angehörigen oder einem von ihnen 
beauftragten Dritten (z.B. Bestatter) wieder mitzunehmen und darf nicht auf dem 
Friedhof verbleiben. 

12. An der Grabstätte wird der Leichnam von den Angehörigen oder einem von ihnen 
beauftragten Dritten aus dem Sarg gehoben und an die im Grab stehenden An-
gehörigen übergeben. 

13. Die Ausrichtung des Leichnams im Grab sowie die Entfernung eventuell benötig-
ter Hilfsmittel erfolgt durch die Angehörigen oder einen von ihnen beauftragten 
Dritten. 

14. Das Ablassen und Anbringen einer Holzabdeckung über den Leichnam erfolgt 
ebenfalls durch die Angehörigen oder einen von ihnen beauftragten Dritten.  

15. Für die ordnungsgemäße Entsorgung der mitgebrachten Beerdigungshilfsmittel 
sind die Angehörigen oder der von ihnen beauftragte Dritte verantwortlich; sie 
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dürfen nicht auf dem Friedhof zurückgelassen werden. 
16. Wenn die Trauergesellschaft die Grabstätte verlassen hat, wird die Entfernung 

der Verschalung und Restverfüllung der Grabstätte durch die Mitarbeiter des 
Friedhofs vorgenommen. 

17. Die Beisetzung ist nur unter Aufsicht eines  Mitarbeiters des Friedhofspersonals 
durchzuführen.  

18. Die Durchführung der Beisetzung erfolgt auf eigene Gefahr; die Stadt Bad Kreuz-
nach und ihre eigenbetriebsähnliche Einrichtung Bauhof sind von jeglicher Ge-
währleistung und Haftungsansprüchen entbunden und von Ansprüchen Dritter 
freigestellt.   
 

 
 


